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Geleitwort zur 1 . Auflage

von Siegfried Gänßlen, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controller Vereins
Verrechnungspreise (»VP«) sind für jede international aufgestellte Firmengruppe auch 
aus Managementsicht ein sehr bedeutsames Thema. Erstens, weil die konzerninter-
nen Liefer- und Leistungsverrechnungen im Vergleich zum Konzernaußenumsatz eine 
relevante Größenordnung erreichen und steuerlich unangemessene VP zu empfindli-
chen Steuer- und Zinsnachzahlungen sowie zu Strafen führen können. Zweitens, weil 
es herausfordernd ist, interne Strukturen (z. B. Unternehmenssteuerungs-/Anreizsys-
teme) so aufzubauen und nachhaltig weiterzuentwickeln, dass es gelingt, den Kon-
zerndeckungsbeitrag zu maximieren, um im weltweiten Wettbewerb tagtäglich, aber 
auch langfristig zu bestehen und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern. Und 
drittens, weil die aus betriebswirtschaftlicher Sicht richtigen und sinnvollen Entschei-
dungen im Rahmen der internen Steuerung immer stärker von den weltweit unein-
heitlichen Steuergesetzgebungen/-regimen beeinflusst oder sogar konterkariert 
werden. Dies tritt vor allem bei VP-Themen zutage, bei denen man immer mehr den 
Eindruck gewinnt, es keinem Staat »recht machen« zu können. Am Ende des Tages 
sind die Unternehmen der Doppelbesteuerung ausgesetzt, deren Beseitigung äußerst 
langwierig und kostspielig ist. Hier besteht akuter Handlungsbedarf der Regierungen. 
Vor diesem Hintergrund ist unverständlich, dass die OECD im Rahmen der aktuellen 
BEPS1-Diskussion viel stärker auf die doppelte Nichtbesteuerung von Geschäften 
fokussiert als auf die Entwicklung von praxistauglichen und wirksamen Maßnahmen 
zur Beseitigung der Doppelbesteuerung. Insgesamt ist zu wünschen, dass die Finanz-
verwaltungen den OECD-Grundsatz »transfer pricing is not an exact science« ernst 
nehmen, mit Augenmaß prüfen, Zumutbarkeitsgrenzen beachten und keine überzo-
genen Erwartungen an die Präzision von täglichen konzerninternen Verrechnungen 
und deren Dokumentation stellen.

Die Planung und die tägliche Umsetzung von VP ist im Unternehmen eine wichtige 
Aufgabe, die eine enge Zusammenarbeit des Business mit dem Controlling und der 
Steuerabteilung voraussetzt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert ein Grund-
verständnis füreinander, eine gemeinsame »Sprache« und den Willen, die Herausfor-
derungen gemeinsam zum Wohle der Firmengruppe zu lösen. Dies entspricht dem 
Berufsverständnis des modernen Controllers als Business-Partner. Soweit ersichtlich, 
befasst sich die Literatur entweder aus Controllingsicht oder aus der steuerlichen Per-
spektive mit dem Thema VP. Daher ist es sehr erfreulich, dass sich die beiden Auto-
ren, die sich aus langjähriger Zusammenarbeit als Trainer des gemeinsamen Fach-

1 BEPS = Base Erosion and Profit Shifting. Der OECD geht es um die Bekämpfung von (aggressiver) Reduzie-
rung der Steuerbemessungsgrundlagen und von Gewinnverlagerungen.
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seminars »Verrechnungspreise« der Controller Akademie AG kennen, dieses Themas 
angenommen haben. Das Buch beginnt mit einer ganzheitlichen Betrachtung des 
VP-Managements von der Strategieentwicklung über den Aufbau der Organisation 
und Implementierung bis zur Dokumentation und Verteidigung der VP. Hierbei stel-
len die Autoren einige sehr interessante Fragen, die zum Nachdenken anregen und 
gleichzeitig zum Verständnisgewinn beitragen. Die VP-Grundlagen werden von Herrn 
Hanken im Teil B aus steuerlicher Sicht und von Herr Kleinhietpaß im Teil C aus Con-
trollingsicht anhand einer Vielzahl anschaulicher Beispiele erläutert. Teil D ist beson-
ders interessant, weil er auf die Frage der Harmonisierbarkeit von Controlling- und 
steuerlichen VP eingeht, Steuerungsumsetzungsvarianten anhand von vier konkreten 
Unternehmen aufzeigt und unterschiedliche VP-Sachverhalte synoptisch aus Control-
ling- und steuerlicher Sicht gegenüberstellt.

Insgesamt leistet dieses Buch einen großen Beitrag für das bessere Verständnis der 
VP-Schnittstelle zwischen Controlling und Steuern und es trägt den Untertitel zurecht, 
weil durchaus Zielkonflikte bestehen, die teilweise nicht oder nur mit unzumutbar gro-
ßem systemtechnischen Aufwand gelöst werden können. Ich wünsche dem mutigen 
Buch, das eine Vielzahl von praxisrelevanten VP-Themen sowohl aus Controlling- als 
auch aus steuerlicher Sicht beleuchtet, großen Erfolg und dem Leser hohen Erkennt-
nisgewinn und viel Spaß bei der Lektüre!

Siegfried Gänßlen 
CEO Hansgrohe SE 
Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controller Vereins
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1  Einführung

Heutzutage findet nach Schätzungen der OECD und des Bundesministeriums der 
Finanzen in etwa 60 % des weltweiten Handels zwischen verbundenen Unterneh-
men statt. Dies zeigt die Bedeutung von Verrechnungspreisen (»VP«)  – auch aus 
einer gesamtwirtschaftlichen Sicht. Nach eigener langjähriger Projekterfahrung mit 
internationalen Konzernen verschiedenster Branchen entspricht das konzerninterne 
Rechnungsvolumen in etwa 40 % bis 60 % des konsolidierten Konzernumsatzes. Es 
handelt sich also um eine signifikant hohe Anzahl an konzerninternen Transaktio-
nen, hohe Fakturavolumen, bedeutsame Fehleranfälligkeiten sowie i. d. R. erhebliche 
Prozesskosten, die im Konzern sowohl global wie auch interdisziplinär entstehen. Die 
ausführliche Darstellung eines vollständigen und typischen Verrechnungspreiszyklus 
sowie eine Beschreibung der üblicherweise involvierten Fachabteilungen finden Sie 
in Teil A, Kapitel 4.

Für Unternehmen sind Verrechnungspreise aus zwei Gründen relevant: Sie können 
einerseits zu konzerninternen Lenkungs- bzw. Steuerungszwecken herangezogen 
verwendet und müssen andererseits aus steuerrechtlicher Sicht fremdüblich (d. h. so 
wie sie Konzernfremde vereinbart hätten) gebildet und dokumentiert werden. Die den 
Verrechnungspreisen zugrunde liegenden Transaktionen können dabei sehr vielfältig 
sein, wie folgendes Schaubild zeigt:

Gesellscha� 1 Gesellscha� 2

Verrechnungspreis

Transaktionen wie z.B.: 

• Lieferung von Rohsto�en, Halbfertig-,
Fertigerzeugnissen, Ersatzteilen

• Dienstleistungen
• Bereitstellung von Know-How, Lizenzen
• Entsendung von Personal
• Finanzierung (Darlehen, Cash Pool)

Abb . 1: Verrechnungspreis-Transaktionen

Da die Lenkungsfunktion einerseits sowie die steuerliche Angemessenheit der VP 
andererseits jeweils unterschiedliche Stakeholder betreffen – das sind zum einen die 
Unternehmen bzw. Gesellschafter und zum anderen die Finanzverwaltungen –, kann 
man nicht davon ausgehen, dass ein gewählter VP ohne Weiteres geeignet ist, beide 
Ziele gleichermaßen gut zu erfüllen. In vielen Praxisfällen ergeben sich Zielkonflikte 
zwischen betriebswirtschaftlichen Steuerungskonzepten und steuerlich angemes-
senen VP-Strukturen, aber auch zwischen zwei oder mehreren Finanzverwaltungen 

1 Einführung
1 Einführung
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hinsichtlich der Beurteilung, ob und inwieweit die gewählten VP aus steuerlicher Sicht 
fremdüblich sind.

Die folgende Abbildung stellt die Ziele von Verrechnungspreisen sowohl aus der Con-
trolling- als auch aus der steuerlichen Perspektive dar. Dieses Buch vermittelt Ihnen 
die Grundlagen beider Sichtweisen: Es beschreibt die steuerliche Betrachtungsweise 
ebenso wie die Controllingperspektive und es wird Ihnen dabei helfen, die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten beider Sichtweisen fallbezogen zu erkennen. Ferner 
gibt es Ihnen Lösungshinweise für ein abgestimmtes Vorgehen.

Ist eine Zielerreichung aus 
Controlling- UND steuerlicher 
           Sicht möglich?

1- oder 2-Preis-

VP System?

• Verursachungsgerechte Verrechnung/ 
Erfolgsermittlung

• Motivationsfunktion und Anreizsteuerung

• Lenkungs-und Koordinationsfunktion

• Bewertungsfunktion von Lieferungen und 
Leistungen

Konzernergebnismaximierung

„Vergrößerung des Kuchens“

Controlling

• Wertschöpfungsadäquate, steuerlich 
sachgerechte Ergebnisallokation 
zwischen Konzerngesellscha�en

• Einhaltung gesetzlicher Vorschri�en 
(„Tax Compliance“)

• Risiken: Vermeidung von 
Doppelbesteuerung/Strafen

• Chancen: Ausnutzung des 
internationalen Steuergefälles 

Konzernergebnisallokation

„Verteilung des Kuchens“

Steuern

Herausforderung:
Einklang von Verrechnungs-

preisen aus beiden Perspektiven

Abb . 2: Ziele von Verrechnungspreisen aus Controlling- und steuerlicher Sicht

Für den erfahreneren oder sehr interessierten Leser wird bereits an dieser Stelle da rauf 
aufmerksam gemacht, dass die Frage, ob man mit ein und demselben VP sowohl eine 
optimale controllerische Steuerung, als auch eine optimale gesetzeskonforme Tax 
Compliance erreichen kann, nicht pauschal mit »ja« oder »nein« beantwortet werden 
kann. Letztlich hängt die Antwort auch von der jeweiligen Umsetzungsvariante des VP-
Systems im Unternehmen ab. Daher untersuchen wir in diesem Buch sehr differenziert, 
aber immer noch praxisrelevant, welchen Einfluss das verwendete VP-System (1-Preis- 
versus 2-Preis- oder Mehr-Preis-Systeme), die steuerungsrelevanten KPI’s, die steuerli-
che VP-Kalkulationsmethode und auch der jeweilige Transaktionstyp (Lieferung Ware, 
Dienstleistung, Finanzierung etc.) auf die Beantwortung der o. g. Frage haben. Folgende 
Abbildung3 fasst die wesentlichen Entscheidungsparameter zusammen, lässt aber die 
konkrete Antwort noch offen, da diese im Teil D, Kapitel 22 gegeben wird:

3 LE = Legal Entity = Konzerngesellschaft; EBIT = Earnings before Tax = Ergebnis vor Steuern; COMA = kon-
solidierte Marge; »KPI’s außer …« = damit ist gemeint, dass Steuerungskennzahlen der LE verwendet wer-
den, die nicht VP-induziert sind (z. B. Umsatzwachstum, Stückzahl, Soll-Ist-Kostenabweichung, Marktanteil 
etc. (siehe Beispiele aus der Praxis in Teil D, Kapitel 22.3). »Management Books« = spezielle Berichter-



1 Einführung

33

Modell Nr.

Steuerliche Sicht:

KPI für Angemessenheitstest

Controlling Sicht:

KPI für Steuerung/ Bonus

VP-Kalkulation

VP-System

Ausgangspunkt
Ist eine Zielerreichung aus Controlling-UND

steuerlicher Sicht möglich?

1-Preis

VP
gem.

CO

LE 
EBIT

VP gem.

Steuern

KPI <> LE 
EBIT

COMA 
EBIT

LE EBIT gem.
Mark-up 1

Preis

2-Preis 

VP 1 gem. CO, 
VP 2 gem. 

Steuern

LE EBIT gem. 
Management 

Books

Fazit: Ist eine optimale Steuerung 

und optimale Tax Compliance 

möglich?

JA/ NEIN?

1 2 6543

LE 
EBIT

LE 
EBIT

LE 
EBIT

LE 
EBIT

LE 
EBIT

LE EBIT gem.
Mark-up 2

Preis

LE EBIT gem. 
Legal Books

Abb . 3: Bei welchen Umsetzungsvarianten ist eine optimale Steuerung und eine optimale Tax Com-
pliance möglich?

F A Z I T

Zusammenfassend besteht die Kunst darin, eine VP-Struktur zu entwi-
ckeln, die sowohl aus steuerrechtlicher Sicht von den Staaten, in denen die 
wesentlichen Konzerngesellschaften aktiv sind, akzeptiert werden kann, als 
auch mit den betriebswirtschaftlichen Lenkungs-/Steuerungsmodellen har-
moniert. Wie diese Struktur genau ausgestaltet werden sollte, ist abhängig 
von dem verwendeten VP-System (1-Preis- versus 2-Preis- oder Mehr-Preis-
Systeme), den steuerungsrelevanten KPI’s, den steuerlichen VP-Kalkulati-
onsmethoden und auch dem jeweiligen Transaktionstyp (Lieferung Ware, 
Dienstleistung, Finanzierung etc.). Und es erfordert eine enge Abstimmung 
und eine kooperative und kompromissbereite Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Fachabteilungen, insbesondere der Steuer- und der Control-
lingabteilung.

stattung für das Management, deren Inhalte von den Zahlen des externen Rechnungswesens abweichen 
(z. B. Ergebnis der Region, einer Business Unit, einer weltweiten Produktgruppe, Ergebnis aus externem 
Rechnungswesen bereinigt um XY, jeweils für LE oder COMA). »Legal Books« = externes Rechnungswesen.
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VP-Zyklus-Schritt 7: Verteidigung & Streitbeilegung

Abschließend folgt die Königsdisziplin, nämlich die Verteidigung der VP gegenüber 
den Finanzverwaltungen in den Ländern der Konzerngesellschaften:

 y Verteidigung in deutschen und ausländischen Betriebsprüfungen
 y Simultaneous Audits
 y Joint AuditsEinspruch, Klageverfahren
 y Verständigungs-/Schiedsverfahren (MAP)
 y Vorab-Verständigungsverfahren (APA)

Siehe Teil A, Kapitel 4.7 sowie ausführlicher Teil B, Kapitel 13.

Nachfolgend wird anhand verschiedener Beispiele dargestellt, welche Fragen und 
Aktivitäten sich hinter den einzelnen VP-Zyklus-Schritten verbergen. Der Zyklus 
beginnt damit, die VP-Strategie festzulegen.8

4 .1  VP-Strategie-Entwicklung

In diesem Kapitel wird das Thema »VP-Strategie-Entwicklung« erläutert.

        VP-

   Strategie-

Entwicklung

            VP-

Modellierung

          VP-

Richtlinien-

 Erstellung

Entwicklung

Prozesse, Orga

& IT

       VP-

 Setzung &

Monitoring

              VP-

Dokumentation

          VP-

Verteidigung

1

2

3

5
4

6

7

Abb . 5: Verrechnungspreiszyklus – VP-Strategieentwicklung

8 Die Inhalte des nachfolgenden Kapitels sind teilweise entnommen aus: Hanken/Kleinhietpaß, Verrech-
nungspreise. Im Spannungsfeld von Controlling und Steuern, 2014.

           VP-

Verteidigung
7

4.1 VP-Strategie-Entwicklung
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Bei diesem Arbeitsschritt ist eine ganzheitliche VP-Strategie zu entwickeln, die unter 
Berücksichtigung des operativen Geschäftsmodells, des Produktportfolios und der 
konzernindividuellen Wertschöpfungskette die Anforderungen aus steuerlicher und 
aus Controllingsicht möglichst gut erfüllt. Dabei wird man auch Kompromisse in Kauf 
nehmen müssen.

Zunächst ergeben sich folgende steuerliche Überlegungen:

Obwohl die ersten deutschen steuerlichen VP-Vorgaben vor mehr als 35 Jahren ver-
öffentlicht worden sind und auch die gesetzliche Verpflichtung deutscher Unterneh-
men, die Angemessenheit ihrer konzerninternen VP zu dokumentieren, seit mehr als 
siebzehn Jahren besteht, trifft man erstaunlicherweise immer noch auf Unternehmen, 
deren VP historisch gewachsen sind und aus heutiger Controlling- und vor allem aus 
steuerlicher Sicht keiner zielorientierten Systematik folgen.

Zahlreiche Firmengruppen bilden die VP noch aus reiner Steuerungs-Sicht, mit der 
Folge, dass die Allokation des Konzernergebnisses auf die Konzerngesellschaften nicht 
immer wertschöpfungsadäquat erfolgt. Dies führt dann bei steuerlichen Betriebsprü-
fungen in den unterschiedlichen Ländern i. d. R. zu Aufgriffen, Hinzurechnungen, Dop-
pelbesteuerungen, Strafen etc.

Auch in Konzernen, die bereits seit Jahren eine klare VP-Strategie verfolgen, sollte 
diese regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden, um sich veränderten Rahmenbe-
dingungen optimal anzupassen. Anlässe hierfür können sein: Akquisition von anderen 
Unternehmen/Teilkonzernen, die Nachfrage bzw. das Wachstum verlagert sich auf 
andere Märkte/Länder, starke Wettbewerber treten hinzu oder verschwinden vom 
Markt, veränderte Kundenanforderungen, betriebswirtschaftliche Optimierung von 
Wertschöpfungsketten/Logistik/Faktura-Flüssen, positive oder negative Verände-
rungen der Sanktionen oder der Steuersätze oder der Zollsätze in einzelnen Staaten, 
BEPS9-Diskussionen/-Regelungen etc.

Mit Blick auf eine nachhaltige Unternehmensführung ist daher dringend zu empfeh-
len, auch im Bereich der VP eine Strategie zu entwickeln. Allein die Existenz einer welt-
weit konsistent umgesetzten VP-Struktur hilft in vielen Betriebsprüfungsfällen, die 
steuerliche Angemessenheit von konzerninternen Geschäftsvorfällen erfolgreich zu 
verteidigen. Das Gegenteil davon wäre, dass VP unsystematisch nach dem Verhand-
lungsprinzip, auf Zuruf oder aufgrund der Entscheidung durch »den Stärkeren« festge-
legt werden. Eine »Strategie«, die VP im Extremfall so festzulegen, dass die Gewinne – 
ohne Rücksicht auf Substanzfragen – stets in einem Niedrigsteuerland entstehen und 

9 BEPS = Base Erosion and Profit Shifting, vgl. Teil B, Kapitel 5.1.5.
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die Gesellschaften in den Hochsteuerländern Verluste erwirtschaften, ist sicherlich 
zu kurz gesprungen und hält heute keiner steuerlichen Prüfung mehr stand. Enorme 
Reputationsrisiken drohen.

Im Einzelnen sollten Sie sich mit folgenden Punkten auseinandersetzen:
 y Existiert eine VP-Strategie? Wenn ja, welche? Beispielsweise:

 – Werden VP zur betriebswirtschaftlichen Steuerung des Geschäfts bzw. der 
Konzerngesellschaften verwendet?

 – Werden VP für steuerliche Zwecke genutzt? Zum Beispiel Optimierung der 
Konzernsteuerquote, Optimierung der Tax Cash Flows oder des Ausschüt-
tungspotenzials, Verlustnutzungen, Vermeidung von Doppelbesteuerungen?

 – Werden VP gleichermaßen für beide o. g. Zwecke verwendet? Falls ja: Wird ver-
sucht, diese Ziele mit Einpreis- oder Zwei-/Mehrpreissystemen zu erreichen? 
Wie erfolgt die Überleitung zwischen Legal Books (externes Rechnungswesen) 
und Management Books (konzerninternes Reporting), wenn die Trennung in 
diese beiden Buchwerke umgesetzt ist?

 – Es existiert keine spezielle VP-Strategie: Die operativen Einheiten bilden VP 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht und/oder teilweise auf dem Verhandlungs-
weg. Ziel ist es, lediglich die weltweit gesetzlich verankerten VP-Dokumentati-
onsvorschriften zeitnah zu erfüllen (Tax Compliance).

 y Sollen für alle Teilkonzerne/BUs (Business Units) einheitlich dieselben VP-Kon-
zepte/VP-Methoden angewendet werden? Oder gibt letztlich das operative 
Geschäftsmodell eines jeden Teilkonzerns/einer BU das ideale VP-Konzept vor, 
sodass mehrere unterschiedliche VP-Konzepte konzernweit gelten? Wie argumen-
tiert und dokumentiert man die Unterschiede?

 y Ist das operative Geschäftsmodell des Konzerns, der Teilkonzerne oder der Business 
Units eher mit einem zentralistischen oder einem dezentralen VP-Konzept abbildbar?

 y Können die Konzerngesellschaften funktional in sog. Routineunternehmen sowie 
Entrepreneure eingeteilt werden? Oder sind mehr oder weniger alle Gesellschaf-
ten als Entrepreneure zu charakterisieren?

 y Soll das konzernweite Know-how (z. B. Produktions-, Produkt-, Marketing-Know-
how, Marken, Kundenstamm, Patente, Geschmacksmuster, Verfahren etc.) zentral 
oder dezentral entwickelt/gepflegt/besessen/genutzt werden?

 y VP beeinflussen stets die lokale Gewinn-und-Verlust-Rechnung (»GuV«) im exter-
nen Rechnungswesen der einzelnen Konzerngesellschaft. Soll diese GuV als Basis 
der Performancemessung/Bonifizierung des (lokalen) Managements dienen? 
Oder beziehen sich die Steuerungs-Kennzahlen auf konsolidierte Margen? Wel-
che konkreten Kennzahlen werden für Performance-Messung und Incentivierung 
genutzt und sind diese Kennzahlen frei von VP-Einflüssen?

 y Sind beim Festlegen der VP-Strategie neben betriebswirtschaftlichen Supply-
Chain-Optimierungsmöglichkeiten auch Umsatzsteuer- und vor allem Zolleffekte 
analysiert und beurteilt worden?
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Aus Controllingsicht sollten nun folgende Überlegungen bei der Entwicklung einer 
ganzheitlichen VP-Strategie einbezogen werden.

Im Rahmen der VP-Strategie-Entwicklung möchten wir den Controllingregelkreis mit 
einer eigenen Darstellung veranschaulichen:10

Abb . 6: Regelkreis der Verrechnungspreise

Für Controller steht typischerweise die Steuerung des operativen Geschäfts im Vordergrund. 
Die Hauptzielgröße ist die Verbesserung des EBIT bzw. des Bruttobetriebsergebnisses.11

Steuerbemessung ist in der Grafik als Randaspekt dargestellt. Das soll nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die fiskalischen Vorgaben für alle Unternehmen einzuhalten sind. 
Andernfalls drohen Sanktionen. Man könnte von den steuerlichen Verrechnungspreisen 
als »Pflicht« sprechen. Daraus ergibt sich fast zwangsläufig die Frage, ob parallel geführte 
betriebswirtschaftliche Verrechnungspreise – gemäß den Erfordernissen des Control-
lings – dann die »Kür« darstellen? Eine solche »Verdoppelung« von Verrechnungspreisen 

10 Grafik entnommen aus: Hanken/Kleinhietpaß, Verrechnungspreise. Im Spannungsfeld von Controlling und 
Steuern, 2014.

11 Ausnahme sind Finanzdienstleister, weil dort das Zinsergebnis Teil des operativen Geschäfts ist.
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in Zwei- oder Mehrpreissystemen oder auch eine Trennung in Legal Books und Manage-
ment Books bedeutet zunächst einmal doppelten Aufwand. Ob damit tatsächlich ein 
höherer Nutzen verbunden ist, lässt sich nicht ohne Weiteres einschätzen. Besser wäre 
es, zunächst diejenigen Aspekte steuerlicher Verrechnungspreise zu identifizieren, die 
den obigen Regelkreis beeinträchtigen und damit die Koordinationsfunktion schwä-
chen. Auch hier stellen sich zahlreiche praxisrelevante Fragen, die in Teil C besprochen 
werden. Beispielhaft seien bereits an dieser Stelle einige genannt:

Erfolgsausweis
 y Welche Erfolgsdefinition wird zugrunde gelegt? Genügt es, den konsolidierten glo-

balen Bereichserfolg (z. B. einer Sparte, Business Unit, Produktgruppe) einer Periode 
zu betrachten oder soll das Ergebnis einer Konzerngesellschaft beurteilt werden?

 y Wird der Erfolg auf kalkulatorischer oder bilanzieller Kostenbasis ermittelt?
 y Welcher Kostenumfang ist relevant? Teil- oder Vollkosten?
 y Sind Umlagen einzubeziehen?
 y Ist es sinnvoll, dass »jeder« im Unternehmen einen Erfolg erwirtschaftet oder ist 

dies auf die marktnahen Abteilungen, den Vertrieb und das Marketing, begrenzt?

Boni/Motivation
 y Wie steht es um das Verhältnis von intrinsischer zu extrinsischer Motivation der 

Mitarbeiter?
 y Sollte eine Bonuszahlung auf Basis des absoluten Erfolgsbeitrags oder der relati-

ven Verbesserung geleistet werden?
 y Wie wird der Bonus ermittelt bei Abteilungen, die (scheinbar) »lediglich Kosten 

produzieren«?
 y Erfolgt die Auszahlung des Jahresbonus sofort oder zeitlich gestreckt (»Bonusda-

tenbank«)?
 y Wie ist zu verfahren, wenn Leistungsanbieter (»Servicecenter«) und Leistungsab-

nehmer (»interner Kunde«) gegenläufige Interessen haben?

Leistungsnachfrage/-angebot
 y Wer entscheidet über Leistungsumfang und -qualität? Das Servicecenter, der 

Kunde oder die Zentrale?
 y Dürfen Leistungen außerhalb des Konzerns eingekauft werden und falls ja, unter 

welchen Voraussetzungen?
 y Ist der Zwang zur Leistungsabnahme bzw. zum Leistungsangebot notwendig, hilf-

reich oder schädlich?
 y Welche Besonderheiten gelten für interne »Kunden-Lieferanten-Beziehungen«?
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Koordination
 y Bei welchen Leistungen (Produkt, Dienstleistung) und/oder in welchen Regionen 

ist die dezentrale Koordination über »interne Märkte« der hierarchischen zentra-
len Organisationsstruktur überlegen?

 y Unter welchen Voraussetzungen kann diese Überlegenheit erreicht werden? 
Schließlich ist der Konzern ein Zusammenschluss, der erfolgreicher am freien 
Markt tätig sein soll als es einzelne Unternehmen mit ihren unabhängigen Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen sind! Welche Regeln helfen, die Kosten interner 
Märkte gering zu halten (»Effizienz in eigener Sache«)?

Der Fragenkatalog ließe sich fortsetzen. Einige Fragen sind im Bereich »Strategie-
Entwicklung« angesiedelt. Typischerweise variieren die Unternehmenslösungen 
hier besonders stark: Je nach Branche, Unternehmensgröße, Produktportfolio und 
anderen Faktoren kommt man zu unterschiedlichen Entscheidungen. Damit werden 
nachgelagerte Entscheidungen entsprechend stark »vor-entschieden«. Dieses Buch 
konzentriert sich daher auf die allgemeinen, d. h. für besonders viele Unternehmen 
relevanten Fragen.

In Teil C, Kapitel  16 werden deshalb zunächst die Aspekte Anreizwirkung und Cen-
ter-Organisation als sich einander bedingende Prinzipien dezentraler Koordination 
beschrieben. Sie bilden die Basis für die in Teil C, Kapitel 17.1 thematisierten Punkte 
Erfolgsmessung und Erfolgsausweis. Dort wird die passende Form der Ergebnisrech-
nung dargestellt. Auch Beispiele für die Wahl geeigneter Bezugsgrößen gehören dazu.

Die Ermittlung der Verrechnungspreishöhe hängt von den unterschiedlichen Kos-
tendefinitionen ab. Dies wird anschließend in den Kapiteln  17.2 bis 17.4 des Teils C 
behandelt. Die Wahl der Kostendefinition hat jedoch weitergehende Konsequenzen: 
Ob Grenzkosten, Vollkosten oder Prozesskosten angesetzt werden, beeinflusst nicht 
nur das Verhalten von Leistungsnehmer und Leistungsanbieter. Sogar die Informati-
onsqualität ist davon berührt. Bis hierher steht die Mengensteuerung im Sinne von 
»Nachfragesteuerung nach internen Leistungen« im Vordergrund.

Mit der Analyse von Marktpreisen im Teil C, Kapitel 18.1 wird darüber hinaus noch die 
Art des Leistungsangebots diskutiert. Unterschiedliche Leistungsumfänge und -qua-
litäten müssen sich im Verrechnungspreis angemessen widerspiegeln. Bekommt der 
interne Kunde die Möglichkeit, das Leistungsangebot über eine Verhandlungslösung 
gemäß seinen Bedürfnissen zu beeinflussen, so spricht man von Service-Level-Agree-
ments (SLA). Sie bilden den Abschluss von Teil C.

Zusammenfassung aus Controlling- und steuerlicher Sicht:
Die Teile A, B und C stellen damit verschiedene Hebel zur Verfügung, um die Ergeb-
nissituation des Unternehmens  – vor und nach Steuern  – zu beeinflussen. Das fol-
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gende vereinfachte Beispiel zeigt drei isoliert gerechnete Alternativen. Es belegt, dass 
bereits eine Steuersatzreduzierung um einen Prozentpunkt eine ebenso bedeutsame 
Auswirkung auf die Maximierung des Gewinns nach Steuern haben kann wie Umsatz-
steigerungen12 oder Kosteneinsparungen als andere betriebswirtschaftliche Optimie-
rungen. Ziel der drei Alternativen ist die Erhöhung des Gewinns nach Steuern um eine 
Million EUR:

In Mio. EUR Ist

Umsatzerlöse 1.000

Aufwand -900

= Gewinn vor Steuern = 100

Steuersatz 30%

Steuerbelastung -30

= Gewinn nach Steuern = 70

Wie kann man 1 Mio. EUR mehr Gewinn nach Steuern erzielen?

Umsatz
+20 Mio.

(+2%)

Kosten
-2 Mio.
(-0,2%)

Steuern
-1 Mio.
(-3,3%)

 Steuersatz-
reduzierung

1.000

-900

= 100

29%

-29

= 71

  Kosten-
einsparung

1.000

-898

= 102

30%

-31

= 71

Umsatz-
steigerung

1.020

-918

= 102

30%

-31

= 71

Abb . 7: Drei alternative Optimierungen der Nachsteuerrendite

Betriebswirtschaftliche Umsatzsteigerungs- oder Kostensenkungsprogramme soll-
ten daher zusätzlich von einer aktiven Steuerplanungspolitik begleitet werden. Die 
Kombination verschiedener Maßnahmen führt zur maximalen Nachsteuerrendite. Es ist 
keine Frage des einen oder des anderen Ansatzes. Die integrierte Sicht ist jedoch schon 
deshalb nicht einfach, weil jeder Teildisziplin, Controlling wie Steuern, häufig »Wissen« 
des anderen Fachbereichs fehlt.

In Teil D wird die kombinierte Sicht (Controlling und Steuern) auf unterschiedliche 
konzerninterne Transaktionen angewendet. Ferner werden Umsetzungsvarianten der 
Unternehmenssteuerung dargestellt. Am Beispiel des Vertriebs werden die auftreten-
den Schwierigkeiten und Handlungsoptionen aus beiden Blickwinkeln heraus intensiv 
betrachtet.

12 Die hier dargestellte »Umsatzsteigerung« entsteht aus Mengenwachstum. Natürlich könnte man weitere 
Fälle ergänzen, wie z. B. eine Umsatzsteigerung aus Preiserhöhung um 0,15 %.
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Ursache hierfür ist die Doppelbesteuerung in Höhe von 6 EUR, weil der Gewinn 
von 20 EUR bereits bei der FR SARL handelsrechtlich versteuert wurde und nun 
zusätzlich vom deutschen Fiskus nachversteuert wird. Deutschland hat mit 
Frankreich und mit mehr als 90 weiteren Industriestaaten Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA)77 geschlossen, die ja gerade Doppelbesteuerungen beseitigen 
sollen. Im Teil B, Kapitel 13 wird genauer erläutert, welche Möglichkeiten für 
den Steuerpflichtigen bestehen, um eingetretene Doppelbesteuerungen (hier: 
6 EUR) – mit viel Geduld– wieder zu beseitigen. Allerdings bliebe der Steuerpflich-
tige in der Praxis i. d. R. mit Zinsen sowie Strafzuschlägen (hier: 3,8 EUR) endgültig 
belastet, selbst dann, wenn die Doppelbesteuerung beseitigt werden kann.

Aufgrund dieser Mehrsteueraufwendungen sowie der negativen Tax-Cashflow-
Effekte ist dringend zu empfehlen, ausgewogene und weltweit steuerlich 
akzeptable VP-Strukturen aufzusetzen. Dadurch können nichtwertschöpfungs-
adäquate Zuordnungen von Konzernergebnissen zu Konzerngesellschaften 
(sogenannte »Ergebnisallokation«) verhindert werden.

5 .1 .2  Zinsnachzahlungen

Autoren: Jörg Hanken, Stefan Fritsch

Die meisten Finanzverwaltungen setzen Zinsen auf die nachzuzahlenden Mehrsteuern 
fest. Häufig, so auch in Deutschland, endet der Zinslauf erst bei Erlass des Steuerbe-
scheids, der erst nach Abschluss einer Betriebsprüfung erlassen wird. In Deutschland 
beträgt der Nachzahlungszinssatz derzeit 6 % p. a. auf die Mehrsteuern.

Dazu folgendes Beispiel:

Beispiel: Zinsnachzahlungen

Im Rahmen einer Betriebsprüfung in 2014 werden die Jahre 2008 bis 2011 einer 
deutschen Gesellschaft geprüft. Hieraus resultiert eine unstrittige VP-Anpassung 
in dem Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) 2008 in Höhe von 100 EUR. Die Schlussbe-
sprechung findet im März 2014 statt, die Steuerbescheide werden im August 2014 
erlassen und dem Steuerpflichtigen bekanntgegeben.

77 Vgl. zum Stand der DBA zum 1.1.2020 BMF, Schreiben v. 15.1.2020, IV B 2 – S 1301/07/10017-11. Mit fol-
genden Staaten hat Deutschland aktuell kein DBA auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen geschlossen: Brasilien, Saudi-Arabien. Mit der Türkei wurde erstmals seit 1985 wieder ein DBA 
im September 2011 abgeschlossen.
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Mehrsteuerbelastung in 2008 (vereinfacht): 30 % × 100 EUR = 30 EUR

Der gesetzliche Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums 2008, somit am 1.4.2010 und endet am 31.7.2014. D. h. 52 Monate × 0,5 % 
Zinssatz = 26 % × 30 EUR = 7,8 EUR Nachzahlungszinsen. Wie die Berechnung 
zeigt, führen die Nachzahlungszinsen zu einem Anstieg der Mehrbelastung um 
26 %. Auf Ebene der deutschen Gesellschaft resultiert aus der VP-Anpassung eine 
effektive Steuer- und Zinsbelastung in Höhe von 37,8 %. Dieser Effekt wirkt umso 
stärker, je mehr Zeit bis zum Erlass der endgültigen Steuerbescheide verstreicht. 
Es empfiehlt sich daher grundsätzlich, durch kommunikative und effiziente 
Zusammenarbeit mit der Betriebsprüfung zu einem zeitnahen Abschluss der 
Außenprüfung zu gelangen.

Sind 6 Prozent Nachzahlungszinsen noch zeitgemäß?
Aufgrund der nun seit über zehn Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase wurde in der 
Zwischenzeit eine Diskussion über die Angemessenheit der Nachzahlungszinsen ent-
facht. Da die Höhe der Nachzahlungszinsen mit 6 % p. a. seit langem stark vom aktuellen 
Marktzinsniveau abweicht, stellt sich die Frage, ob hier ein Verstoß gegen den allgemei-
nen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG oder das Übermaßverbot vorliegt. Der BFH 
hält jedoch auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus 
Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % p. a. zumindest für das Jahr 2013 für verfassungs-
gemäß.78 Allerdings hat der BFH bereits in mehreren Beschlüssen klargestellt, dass im 
Hinblick auf die Zinshöhe für die Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015 schwerwie-
gende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestehen.79 In seiner Begründung führt der 
BFH eine realitätsferne Bemessung des Zinssatzes an, die zumindest für ab 2015 den 
allgemeinen Gleichheitssatz verletze. Nach Ansicht des BFH überschreite der gesetz-
lich festgelegte Zinssatz den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität 
erheblich, da sich im Verzinsungszeitraum 2015 bis 2017 ein niedriges Marktzinsniveau 
strukturell und nachhaltig verfestigt habe. Zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit für 
Verzinsungszeiträume ab 2010 bzw. 2012 sind derzeit zwei Verfahren beim Bundesver-
fassungsgericht80 anhängig, weshalb Nachzahlungszinsen aktuell vom Finanzamt mit 

78 Vgl. BFH-Urteil vom 9. November 2017 zu §§ 233a, 238 AO, III R 10/16.
79 Vgl. hierzu unter anderem BFH-Beschluss vom 25. April 2018, IX B 21/18, BFH-Beschluss vom 3. September 

2018, VIII B 15/18 oder BFH-Beschluss vom 4. Juli 2019, VIII B 128/18. Die zeitliche Angabe »ab 1.4.2015« 
bezieht sich auf Zins-/Verzinsungszeiträume, nicht auf Veranlagungszeiträume. Soweit noch offen, können 
daher auch Zinsen für Steuern aus dem davorliegenden Veranlagungszeitraum betroffen sein (Beispiel: 
Körperschaftsteuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 2007, der Zinslauf beginnt ab 1.4.2009, für den 
Zeitraum ab 1.4.2015 erhobene Nachzahlungszinsen sind von der festgestellten Verfassungswidrigkeit 
betroffen). Neben den Nachzahlungszinsen auf Ertragsteuern sind hier ebenfalls Nachzahlungszinsen 
beispielsweise auf Umsatz-, Grunderwerb- oder Erbschaftsteuer betroffen.

80 Vgl. BVerfG 1 BvR 2237/14 (für die Jahre ab 2010) und BVerfG 1 BvR 2422/17 (für die Jahre ab 2012).
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einem Vorläufigkeitsvermerk festgesetzt werden.81 Vor diesem Hintergrund sollten Zins-
festsetzungen für die Jahre ab 2010 offengehalten werden.

Auf der anderen Seite gilt der Zinssatz von 6 % p. a. natürlich sowohl für Steuernach-
zahlungen als auch für Steuererstattungen. Insofern dürften sich zumindest die Unter-
nehmen, die Steuererstattungen erwarten, über eine überdurchschnittlich gute Ver-
zinsung freuen.

5 .1 .3  Strafzuschläge

Autoren: Jörg Hanken, Stefan Fritsch

Kommt es in einer Betriebsprüfung zu VP-Anpassungen, so erheben die meisten Staa-
ten zusätzlich zur »normalen« Mehrsteuer (auf den Betrag der VP-Anpassung) Strafzu-
schläge, teilweise in Abhängigkeit davon, ob eine verwertbare VP-Dokumentation vor-
liegt. Dieser Strafzuschlag bemisst sich entweder als Prozentsatz der Mehrsteuern oder 
als Prozentsatz der VP-Anpassung. Letztere Sanktion trifft den Steuerpflichtigen also 
auch im Falle von laufenden Verlusten. In einzelnen Staaten kann die Finanzverwaltung 
noch weitere Strafzuschläge festsetzen, z. B. einen Prozentsatz des zugrunde liegenden 
Transaktionsvolumens, was zu erheblichen Belastungen die unterlassene, nicht recht-
zeitige oderdes Unternehmens führt.

In Deutschland greifen folgende Sanktionen bzw. Strafzuschläge:
 y Keine oder eine unverwertbare VP-Dokumentation:

 – Schätzung der aus diesen Geschäften erzielten Einkünfte unter Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes. Dabei kann die Schätzung zulasten des 
Steuerpflichtigen bis zum oberen Rand der Preisspanne erfolgen82.

 – Strafzuschläge von 5 % bis max. 10 % auf den Mehrbetrag der Einkünfte (nicht 
auf die Steuer! D. h., der Strafzuschlag wirkt auch im Verlustfall)

 – Falls keine VP-Anpassung erfolgt, Zuschlag von 5.000 EUR (Festbetrag)
 y Verspätete Vorlage einer verwertbaren VP-Dokumentation:

 – Mindestens 100 EUR pro Tag der Fristüberschreitung, bis zu einer Million EUR

Folgendes Beispiel zeigt, wie viel Mehrumsatz der Vertrieb eines Konzerns erzielen muss, 
um bei einer gegebenen Konzern-EBIT-Marge die Mehrsteuern sowie die Strafzuschläge 
wieder »amortisieren« zu können. Gleichzeitig verdeutlicht das Beispiel die erhebliche 
betriebswirtschaftliche Auswirkung von doppelter Besteuerung und von Strafzuschlägen.

81 Vgl. BMF-Schreiben vom 2. Mai 2019, IV A 3 – S 0338/18/10002, zur vorläufigen Festsetzung von Zinsen nach 
§ 233 i. V. m. § 238 AO.

82 Vgl. Teil B, Kapitel 6.2 für weitere Details.
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Beispiel: Mehrsteuern und Strafzuschläge »amortisieren«

Die spanische Betriebsprüfung stellt eine VP-Anpassung in Höhe von 
1.000.000 EUR in Bezug auf Einkäufe von der schweizerischen Schwesterproduk-
tionsgesellschaft fest. Die schweizerische Finanzverwaltung lehnt eine entspre-
chende Gegenkorrektur ab. Es kommt zu einer Doppelbesteuerung.
  
 

Spanischer Steuersatz: 30 %
Spanischer Strafzuschlag: 15 %

1.000.000 EUR VP-Anpassung × 30 % Steuersatz = 300.000 EUR
1.000.000 EUR VP-Anpassung × 15 % Strafzuschlag = 150.000 EUR
Gesamtzahlung 450.000 EUR

Bei einer Konzern-EBIT-Marge von 4 % ist ein zusätzlicher Umsatz von 
11 .250 .000 EUR erforderlich, um die 450.000 EUR Steuer- und Strafzuschlagsbe-
lastung zu amortisieren. Dies entspricht dem Faktor 11,25 der VP-Anpassung!

Für eine Übersicht über Strafzuschläge in ausgewählten Staaten wird auf die Anlage 1 
verwiesen.

5 .1 .4  Straf- und bußgeldrechtliche Verfahren

Autoren: Dr. Thorsten Zumwinkel, Christina Hüschemenger

In vielen Staaten gilt, dass die unterlassene, nicht rechtzeitige oder unvollständige 
Anmeldung oder Erklärung von Steuern auch straf- oder bußgeldrechtlich Konse-
quenzen haben kann. Dies gilt auch in Deutschland, wo etwa bei dadurch bewirkten 
Steuerverkürzungen oder zu Unrecht erfolgten Verlustfeststellungen dann insbe-
sondere bei Leichtfertigkeit eine leichtfertige Steuerverkürzung und bei Vorsatz eine 
Steuerhinterziehung vorliegen kann.

Die leichtfertige Steuerverkürzung kann als Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße von bis 
zu 50.000 EUR je Tat nach sich ziehen, wohingegen eine Steuerhinterziehung als Straf-
tat mit empfindlichen Geld- und Haftstrafen geahndet werden kann. Bei Unterneh-
menssteuern resultieren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer derartigen 
Steuerverfehlung dabei häufig aus Betriebsprüfungen, gerade im Verrechnungspreis-
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bereich. Folgendes Zitat aus einem Erlass83 der obersten deutschen Finanzbehörden 
zeigt, wie früh und unter welchen Umständen ein steuerlicher Betriebsprüfer die 
Amtskollegen der Buß- und Strafgeldstelle einzubeziehen hat:

»Grundsätzlich ist in Zweifelsfällen immer eine frühzeitige – auch formlose – Kontakt-
aufnahme mit der BuStra [Bußgeld- und Strafsachenstelle] geboten. Dies gilt insbe-
sondere, wenn

 y aufgrund der bisher getroffenen Prüfungsfeststellungen erhebliche Nachzahlun-
gen zu erwarten sind und

 y der Verdacht einer Steuerstraftat nicht offensichtlich ausgeschlossen ist.

Soweit bei offensichtlich leichtfertiger Begehensweise nur der Verdacht einer Ordnungs-
widrigkeit im Raume steht, kann eine Unterrichtung der BuStra unterbleiben, wenn

 y das aufgrund der Tathandlung zu erwartende steuerliche Mehrergebnis insge-
samt unter 5 .000 EUR liegt und

 y nicht besondere Umstände hinsichtlich des vorwerfbaren Verhaltens für die 
Durchführung eines Bußgeldverfahrens sprechen.«

Entsprechendes ergibt sich auch aus den amtlichen Anweisungen für das Straf- und 
Bußgeldverfahren (Steuer).84 Danach besteht insbesondere eine Unterrichtungs-
pflicht gegenüber der Bußgeld- und Strafsachenstelle beim Vorliegen des Verdachts 
einer Steuerstraftat (d. h., wenn diesbezüglich zureichende und tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen; die bloße Möglichkeit einer schuldhaften Steuerverkürzung ist dem-
gegenüber nicht ausreichend) bzw. des Verdachts einer Steuerordnungswidrigkeit, 
sofern von der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nicht im Rahmen pflichtgemä-
ßen Ermessens abgesehen werden kann. Letzteres ist dabei insbesondere dann der 
Fall, wenn das steuerliche Mehrergebnis unter 5.000 EUR liegt und nicht besondere 
Umstände hinsichtlich des vorwerfbaren Verhaltens für die Durchführung sprechen.

Beachtenswert ist dabei vor allem die aus Konzernsicht extrem niedrige »Nichtauf-
griffsgrenze« in Höhe von nur 5.000 EUR. Auch die Tendenz der amtlichen Anweisun-
gen für das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer), Korrekturerklärungen stärker unter 
dem Aspekt des Vorliegens einer Selbstanzeige  – hierzu noch im Folgenden  – einer 
Überprüfung durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle zu unterziehen, muss in der 
Praxis beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass es inso-
weit grundsätzlich keine Nichtaufgriffsgrenzen gibt. Steuerverkürzungen können  – 
neben den vorgenannten Steuerverfehlungen – auch noch zur Verwirklichung weite-
rer Delikte mit den entsprechenden Konsequenzen führen. Täter dieser Delikte sind 

83 Vgl. gleichlautenden Erlass zu Anwendungsfragen zu § 10 Abs. 1 BpO v. 31.8.2009 der obersten Finanzbe-
hörden der Länder, BStBl. I 2009, S. 829.

84 Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) v. 1.12.2019, BStBl. I 2019, S. 1142.
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dabei stets die jeweils handelnden Personen. Daneben können darauf basierend 
jedoch auch Maßnahmen gegenüber den betreffenden Unternehmen ergriffen wer-
den. Folgende Übersicht fasst die insoweit besonders relevanten Straf- und Bußgeld-
tatbestände und deren möglichen Rechtsfolgen zusammen:

Tatbestand Verantwortlichkeit Rechtsfolge

Steuerhinterziehung (Straf-
tat; § 370 AO)

Persönliche Verantwort-
lichkeit der Verpflichteten 
bzw. Handelnden

Geldstrafe bzw. Haftstrafe (bis zu 
fünf Jahren Haft; in besonders 
schweren Fällen bis zu zehn Jahren; 
bei Steuerverkürzung > 1 Mio. EUR 
i. d. R. keine Strafaussetzung zur 
Bewährung)

Leichtfertige Steuerverkür-
zung (Ordnungswidrigkeit; 
§ 378 AO)

Persönliche Verantwort-
lichkeit der Verpflichteten 
bzw. Handelnden

Geldbuße bis zu 50.000 EUR pro Tat

Verletzung der Aufsichts-
pflicht im Unternehmen 
(Ordnungswidrigkeit; § 130 
OWiG)

Persönliche Verantwort-
lichkeit insbesondere der 
Unternehmens-, Betriebs- 
und Abteilungsleiter

Geldbuße bis zu 10 Mio. EUR pro Tat

(selbstständige) Verbands-
geldbuße (§ 30 OWiG)

Verantwortlichkeit des 
Unternehmens insbeson-
dere für Verfehlungen der 
Unternehmensleitung oder 
der leitenden Angestellten

Geldbuße bis zu 10 Mio. EUR pro Tat

(selbstständige) Einziehung 
des Wertes von Taterträgen 
(§§ 73a StGBff., 29a OWiG)

Betroffene können etwa die 
individuellen Verantwort-
lichen oder das Unterneh-
men selbst sein

Abschöpfung in Höhe des durch 
die Tat erlangten wirtschaftlichen 
Vorteils

Abb . 66: Übersicht Straf- und Bußgeldtatbestände und deren mögliche Rechtsfolgen

Der Vollständigkeit halber sei zudem erwähnt, dass der Steuerpflichtige gem. § 153 AO 
seine Steuererklärungen unter folgenden Bedingungen zu berichtigen hat (d. h. kein 
Wahlrecht, bei Unterlassen droht die Strafbarkeit durch Unterlassen):

(1) Erkennt ein Steuerpflichtiger nachträglich vor Ablauf der Festsetzungsfrist,

1. dass eine von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvoll-
ständig ist und dass es dadurch zu einer Verkürzung von Steuern kommen 
kann oder bereits gekommen ist oder

2. dass eine durch Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstempeln zu 
entrichtende Steuer nicht in der richtigen Höhe entrichtet worden ist,
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so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Rich-
tigstellung vorzunehmen. Die Verpflichtung trifft auch den Gesamtrechtsnach-
folger eines Steuerpflichtigen und die nach den §§ 34 und 35 für den Gesamt-
rechtsnachfolger oder den Steuerpflichtigen handelnden Personen.

Die schlichte Korrektur im Sinne des § 153 AO (siehe oben) ist von der Selbstanzeige 
abzugrenzen, die ein vorwerfbares Fehlverhalten voraussetzt. Mit einer Selbstanzeige 
kann der Täter einer Steuerverfehlung (d. h. einer Steuerhinterziehung oder einer 
leichtfertigen Steuerverkürzung) unter gewissen Umständen Straf- oder Bußgeldbe-
freiung nach der AO erlangen. Dies gilt jedoch grundsätzlich nicht für ggf. einschlägige 
weitere Delikte (z. B. bei einer Verletzung von Aufsichtspflichten in Unternehmen). 
Voraussetzung für die straf- oder bußgeldbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige ist 
dabei vor allem, dass durch diese die korrekte Besteuerung nachträglich ermöglicht 
wird, indem die vollständigen und korrekten Besteuerungsgrundlagen (bei einer straf-
befreienden Selbstanzeige in der Regel für die letzten zehn Kalenderjahre) gegenüber 
dem Finanzamt offengelegt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass der Täter bzw. 
das betroffene Unternehmen die Steuern und insoweit ggf. festgesetzte Hinterzie-
hungszinsen fristgemäß nachentrichtet und – bei Hinterziehungsbeträgen von mehr 
als 25.000 EUR – zudem einen Zuschlag in Höhe von 10 bis 20 % der verkürzten Summe 
(der Prozentsatz ist abhängig von der Höhe des Hinterziehungsbetrages) fristgemäß 
leistet. In gewissen Situation und unter gewissen Umständen kann eine Selbstanzei-
gemöglichkeit dabei gesperrt sein. Ob und inwieweit Selbstanzeigen möglich sind und 
straf- bzw. bußgeldbefreiend wirken, ist ein komplexes Spezialthema, das ausschließ-
lich von ausgewiesenen Steuerstrafrechtsexperten85 beraten werden sollte.

5 .1 .5  Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Autoren: Jörg Hanken, Isabel Ruhmer-Krell

5 .1 .5 .1  Hintergrund

»BEPS« ist die Abkürzung, die die OECD und die G2086 für »Base Erosion and Profit 
Shifting« gewählt haben. Hierbei geht es um die Bekämpfung von zu niedrigen Steu-
erbemessungsgrundlagen sowie um die Verhinderung von Gewinnverlagerungen 
internationaler Konzerne. Die BEPS-Diskussion entstand vor dem Hintergrund der 
Finanz- und Schuldenkrise und der Frage, ob Unternehmen verglichen mit der wirt-

85 Vgl. Erb/Hanken, in: PwC, »Transfer Pricing Perspective Deutschland Jahrbuch 2011/2012«, Verrechnungs-
preise und Steuerstrafrecht, S. 18 ff.

86 Die G20 decken ca. 85 % der weltweiten Wirtschaftsleistung ab. Vgl. Teil B, Kapitel 15.6. https://www.oecd.
org/g20/about/

https://www.oecd.org/g20/about/
https://www.oecd.org/g20/about/
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Beispiel: Einkaufsfunktion
 

Beispiel für »incidental 
benefits/burdens«

Beispiel für »deliberate concerted group actions«

Ein Zulieferer gewährt (nur) 
einer Konzerngesellschaft 
vorteilhafte Preise, in der 
Hoffnung, auch mit anderen 
Konzerngesellschaften ins 
Geschäft zu kommen.

Konzern etabliert eine zentrale Einkaufsgesellschaft, die 
Volumendiscounts mit Zulieferern verhandelt und die Pro-
dukte ein- und konzernintern verkauft.
Folge: Die Einkaufsgesellschaft soll eine Vergütung für ihre 
Koordinationsleistung erhalten (wohl C+). Die verbleiben-
den Einkaufs-Vorteile sind zwischen den nachfragenden 
Gesellschaften aufzuteilen.

Konzern etabliert einen zentralen Einkaufsmanager, der die 
Volumendiscounts mit Zulieferern verhandelt. Allerdings 
kaufen die Konzerngesellschaften die Produkte zu dem 
reduzierten Preis unmittelbar von den Zulieferern ein.
Folge: Der Einkaufsmanager soll eine Vergütung für seine 
Koordinationsleistung erhalten (wohl C+). Die Einkaufs-
Vorteile haben die nachfragenden Gesellschaften bereits 
vollständig erhalten.

    

Beispiel: Darlehensgewährung/Konzernrückhalt/Garantie
 

Beispiel für »incidental benefits/
burdens«

Beispiel für »deliberate concerted group actions«

Der Konzern hat ein AAA-Rating, die 
Tochter S hat ein Baa-Rating. Die 
externe Bank gewährt S aufgrund der 
Konzernzugehörigkeit ein Darlehen 
zu einem Zinssatz auf Basis eines 
A-Ratings (d. h. höher als ein AAA-
Rating, aber niedriger als ein Baa-
Rating). Die zweite Tochter T gewährt 
S ein Darlehen zum selben Zinssatz 
wie die externe Bank.
Folge: der Zinssatz von T an S ist 
fremdüblich; kein zusätzliches 
Entgelt von Konzernmutter an S und 
keine Fremdvergleichsanpassung 
nötig; der Vorteil von S resultiert 
ausschließlich aus der Konzernzuge-
hörigkeit (»passive association«).

Der Konzern hat ein AAA-Rating, die Tochter S 
hat ein Baa-Rating. Die externe Bank gewährt S 
aufgrund der Konzernzugehörigkeit ein Darlehen 
zu einem Zinssatz auf Basis eines A-Ratings (d. h. 
höher als ein AAA-Rating, aber niedriger als ein Baa-
Rating). Da die Konzernmutter der externen Bank 
eine Garantie gewährt, erhält S einen Zinssatz gem. 
AAA-Rating.
Folge: kein zusätzliches Entgelt von Konzernmut-
ter an S und keine Fremdvergleichsanpassung für 
Zinsvorteil zwischen Rating Baa und A nötig; dieser 
Vorteil von S resultiert ausschließlich aus der Kon-
zernzugehörigkeit (»passive association«).
Aber: Konzernmutter hat S eine Gebühr für die Ga-
rantiegewährung in Rechnung zu stellen, und zwar 
in Höhe der Differenz des Zinsvorteils zwischen 
Rating A (und nicht Baa) und AAA.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Im Ergebnis sind Verrechnungspreise keine exakte Wissenschaft, es gibt 
nicht den einen »richtigen« VP, sondern die tatsächlichen konzerninternen 
VP sollen sich innerhalb einer Bandbreite fremdüblicher Preise/Margen 
bewegen. Der Fremdvergleichsgrundsatz ist der international anerkannte 
und maßgebliche Grundsatz für die Überprüfung der steuerlichen Ange-
messenheit von VP. Er besagt, dass sich Konzerngesellschaften so verhalten 
sollten, wie es fremde Dritte tun würden. Dies ist aktuell nochmals von der 
OECD im Rahmen der BEPS Initiative bestätigt worden. Die umfangreich 
überarbeiteten Textziffern der OECD-VP-Richtlinien zeigen eindrucksvoll, 
wie komplex und kleinteilig zugleich das Überprüfen und Dokumentieren 
des Fremdvergleichs erfolgen soll. Im Kern geht es der OECD darum, die tat-
sächliche konzerninterne Transaktion möglichst genau zu beschreiben, um 
sie dann auf Fremdüblichkeit überprüfen zu können (Stichworte: 6-stufiger 
Prüfungsansatz, Funktions-/Risikoanalysen, erhebliche wirtschaftliche Cha-
rakteristika, Fremdvergleichsfaktoren etc.). Hierbei gilt der konzerninterne 
Vertrag als Startpunkt. Falls jedoch das tatsächliche Verhalten zwischen 
den Konzerngesellschaften von diesem Vertrag abweicht, oder dieser 
Vertrag zwischen fremden Dritten unüblich wäre, so ist die tatsächlich 
durchgeführte Transaktion – abweichend von dem Vertrag – für den Fremd-
vergleichstest maßgeblich. Das heißt, fremdvergleichswidrige Vertragsge-
staltungen, ein Auseinanderfallen von Risikoallokation und tatsächlicher 
Entscheidung über Risiken, ein Auseinanderfallen von Ergebnisallokation 
und tatsächlicher Wertschöpfungsallokation soll laut OECD von den 
Finanzverwaltungen aufgegriffen und recharakterisiert werden (auch 
wenn die ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hohe Anforde-
rung an die Umqualifizierung von Verträgen stellt249). Wenn es darum geht, 
zu überprüfen, »was fremde Dritte tun würden«, sollte nach der hier vertre-
tenen Auffassung viel stärker hinterfragt und auch dokumentiert werden, 
welches konkrete konzernindividuelle tatsächliche Fremdvergleichsver-
halten zu beobachten ist, anstatt hypothetisches Fremdvergleichsverhal-
ten durch »Nachdenken« zu simulieren oder gar eine (oft nicht belegbare) 
Fremdvergleichsfiktion gesetzlich festzuschreiben.

249 Vgl. BFH v. 28.10.1964, I 198/62-U, BStBl. III 1965, S. 119; BFH v. 11.5.1999, VIII R 70/95, BFH/NV 2000, 18; Eigelsho-
ven/Retzer, in: Handbuch Internationale Verrechnungspreise (Hrsg: Kroppen/Rasch), Kapitel I OECD-RL, Tz. 90.
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9 .2  Durchführung der F&R-Analyse

Das Ziel einer F&R-Analyse ist, anhand von Interviews sowie konzerninternen Unterla-
gen und Informationen zu erfahren und zu dokumentieren,

 y welche Funktionen beide Parteien ausüben,
 y welche Partei die maßgeblichen Entscheidungen tatsächlich trifft,
 y welche Risiken beide Parteien tragen,
 y welche Partei die Risiken tatsächlich kontrolliert,
 y welche Partei ein Risiko wirtschaftlich tragen könnte und
 y welche materiellen und vor allem immateriellen Wirtschaftsgüter von beiden Par-

teien eingesetzt werden.

Die OECD fokussiert nunmehr deutlich stärker als bisher auf eine umfassende Risiko-
analyse, um die tatsächliche Transaktion möglichst gut beschreiben zu können. Hier-
für hat sie folgenden sechsstufigen Prüfungsansatz entwickelt294:

 y Step 1: Identify economically significant risks with specificity (see Section 
D.1.2.1.1).

 y Step 2: Determine how specific, economically significant risks are contractually 
assumed by the associated enterprises under the terms of the transaction (see 
Section D.1.2.1.2).

 y Step 3: Determine through a functional analysis how the associated enterprises 
that are parties to the transaction operate in relation to assumption and manage-
ment of the specific, economically significant risks, and in particular which enter-
prise or enterprises perform control functions and risk mitigation functions, 
which enterprise or enterprises encounter upside or downside consequences of 
risk outcomes, and which enterprise or enterprises have the financial capacity to 
assume the risk (see Section D.1.2.1.3).

 y Step 4: Interpreting steps 1 to 3. Steps 1–3 will have identified information rela-
ting to the assumption and management of risks in the controlled transaction. The 
next step is to interpret the information and determine whether the contractual 
assumption of risk is consistent with the conduct of the associated enterprises 
and other facts of the case by analysing (i) whether the associated enterprises fol-
low the contractual terms under the principles of Section D.1.1; and (ii) whether 
the party assuming risk, as analysed under (i), exercises control over the risk and 
has the financial capacity to assume the risk (see Section D.1.2.1.4).

 y Step 5: Re-allocating the risk. Where the party assuming risk under steps 1–4(i) 
does not control the risk or does not have the financial capacity to assume the risk, 
the risk has to be re-allocated to the party which exercises the risk control and has 
the financial capacity to assume the risk (see Section D.1.2.1.5).

294 Vgl. OECD-RL, 2017, Tz. 1.60.
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 y Step 6: The actual transaction as accurately delineated by considering the evi-
dence of all the economically relevant characteristics of the transaction as set out 
in the guidance in Section D.1, should then be priced taking into account the finan-
cial and other consequences of risk assumption, as appropriately allocated, and 
appropriately compensating risk management functions (see Section D.1.2.1.6).

Mit anderen Worten: Die OECD fordert ein, die tatsächliche Transaktion möglichst 
sachgerecht zu beschreiben. Hierbei ist eine Analyse der tatsächlich durchgeführten 
Funktionen, der übernommenen Risiken, der Fähigkeit diese Risiken zu kontrollieren, 
der finanziellen Kapazität des Risikoträgers und der eingesetzten materiellen und 
immateriellen Wirtschaftsgüter durchzuführen. Die OECD sieht dabei den konzern-
internen Vertrag als den »Startpunkt«. Nicht mehr und nicht weniger. D. h. fremdver-
gleichswidrige Vertragsgestaltungen, ein Auseinanderfallen von Risikoallokation und 
tatsächlicher Entscheidung über Risiken, ein Auseinanderfallen von Ergebnisalloka-
tion und tatsächlicher Wertschöpfungsallokation soll laut OECD von den Finanzver-
waltungen aufgegriffen und recharakterisiert werden dürfen. Es besteht daher die 
Gefahr, dass bei Betriebsprüfungen auf dieser Basis versucht wird, Vertragsgestaltun-
gen zu recharakterisieren, was zu entsprechenden Streitigkeiten und ggf. anschlie-
ßenden Verständigungsverfahren führen dürfte.

In der Vergangenheit (d. h. vor BEPS) war das internationale Verständnis, Verträge 
und somit Transaktionen grundsätzlich zu akzeptieren. Falls die daraus resultierende 
Ergebnisallokation nicht fremdüblich war, so wurden Verrechnungspreiskorrekturen 
(der Höhe nach) vorgenommen. Zudem erlaubt auch die bisherige Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes eine Umqualifizierung von Verträgen bzw. Vertragsbedingun-
gen nur in Ausnahmefällen und unter engen Voraussetzungen (insbesondere in Miss-
brauchsfällen, z. B. wenn beide Parteien von Anfang nicht die Absicht hatten den Ver-
trag entsprechend der vereinbarten Bedingungen zu erfüllen).295

Wozu kann eine Recharakterisierung und Risiko-Reallokation führen?

Beispiel:

Auf Basis des konzerninternen Vertrags handelt eine deutsche Tochtergesell-
schaft (»DE«) einer schweizerischen Muttergesellschaft (»CH«) als Auftragsent-
wicklerin (»Routinegesellschaft«, vgl. Kapitel 10) für die CH. CH (»Strategieträger«, 
vgl. Kapitel 10) wird Eigentümerin des entwickelten Know-hows und bezieht aus 
der Überlassung der Lizenzen an andere Konzern-Produzenten Lizenzeinnahmen 

295 Vgl. BFH v. 28.10.1964, I 198/62-U, BStBl. III 1965, S. 119; BFH v. 11.5.1999, VIII R 70/95, BFH/NV 2000, 18; 
Eigelshoven/Retzer, in: Handbuch Internationale Verrechnungspreise (Hrsg: Kroppen/Rasch), Kapitel I 
OECD-RL, Tz. 90.
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(hier: 200) in der Schweiz. DE wird für diese Transaktion auf Basis der Kostenauf-
schlagsmethode (tatsächliche Kosten) mit einem Gewinnzuschlag von 5 % vergü-
tet (hier: 105). Die stark vereinfachte Ergebnisverteilung sei wie folgt:
 

Gewinn- und Verlustrechnung – Ist DE CH

Umsatz 105 200

Entwicklungskosten -100 -105

Verwaltungskosten -20

Gewinn = 5 = 75
    

Sollte sich nun in einer Betriebsprüfung herausstellen, dass nach den tatsächli-
chen Verhältnissen

 y die Mitarbeiter von CH nicht die fachliche Kompetenz besitzen, den deut-
schen Auftragsentwickler anzuleiten oder zu beauftragen,

 y die Mitarbeiter von CH die aus der Entwicklung resultierenden Risiken nicht 
tatsächlich kontrollieren können,

 y die CH nicht die finanzielle Kapitalausstattung hat, mögliche Risiken aus der 
(Fehl-)Entwicklung wirtschaftlich tragen zu können,

so schlägt die OECD eine Recharakterisierung der Transaktion und somit eine 
Reallokation des Risikos von CH auf DE vor. Dies könnte dazu führen, dass der 
Auftragsentwicklervertrag als fremdunüblich abgelehnt wird und dass DE als 
Eigenentwickler (»Strategieträger«) und CH als Routinedienstleister für DE quali-
fiziert wird. Also eine vollständige Umkehr des ursprünglichen Sachverhalts. Wel-
che Auswirkung hätte diese Recharakterisierung – falls von der Betriebsprüfung 
(»BP«) erfolgreich durchsetzbar – auf die konzerninternen Transaktionen und die 
Ergebnis-Allokation? Die BP würde die Lizenzeinnahmen der DE zuordnen und CH 
würde eine C+ 5 % Leistung an DE verrechnen:
 

Gewinn- und Verlustrechnung – BP DE CH

Umsatz 200 21

Entwicklungskosten -100

Verwaltungskosten -21 -20

Gewinn = 79 = 1
    

Im Ergebnis ergäbe sich aus der steuerlichen Betriebsprüfung bei DE eine Gewinn-
erhöhung von 74. Somit unterläge fast der gesamte durchgerechnete Gewinn 
der deutschen Besteuerung. Falls überhaupt die deutschen Rechtsgrundlagen 
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ausreichen würden, eine derartige Recharakterisierung vorzunehmen 296, wäre 
sicherlich ein Verständigungsverfahren (vgl. Kapitel 13.3.2) zu beantragen, um – 
soweit möglich – die Doppelbesteuerung zwischen DE und CH zu beseitigen.

Im Sinne aller Beteiligten sollte die Hürde einer Recharakterisierung möglichst 
hoch bleiben und nur in Extremfällen Anwendung finden . Ansonsten besteht 
das große Risiko, dass die Finanzverwaltungen allzu subjektiv die Fremdüb-
lichkeit von Verträgen auslegen und somit vorschnell und flächig die »weißen 
Schafe« zu Unrecht angreifen . Die Folge wäre eine dramatische Zunahme von 
Verständigungsverfahren und eine weitere Verlängerung der ohnehin schon zu 
langen Bearbeitungsdauer .

9 .3  Was bedeutet die »DEMPE«-Funktion?

In Ergänzung zu den oben dargestellten Änderungen in Kapitel  I der OECD-RL sei 
überdies auf das im Zuge des BEPS-Projektes neugefasste Kapitel  VI (»Besondere 
Überlegungen bezüglich immaterieller Wirtschaftsgüter«) hingewiesen. Dieses stellt 
im Hinblick auf die Zuordnung von Erträgen aus immateriellen Wirtschaftsgütern ent-
scheidend auf die sog. »DEMPE«-Funktionen ab, wonach nur solchen Gesellschaften 
ein Teil des Residualergebnisses aus der Verwertung von immateriellen Wirtschaftsgü-
tern zustehen soll, die mit der Entwicklung (»Development«), Verbesserung (»Enhan-
cement«), Erhaltung (»Maintenance«), dem Schutz (»Protection«) und der Verwertung 
(»Exploitation«) des immateriellen Wertes zusammenhängende Funktionen ausüben 
und kontrollieren sowie die entsprechenden Kosten tragen.297

Durch diese Regelungen soll erreicht werden, dass das Besteuerungssubstrat insbe-
sondere den Staaten zugeordnet wird, in denen die tatsächliche Wertschöpfung statt-
findet. Letztlich wird dadurch der »Substance over form«-Gedanke weiter gestärkt. Es 
ist somit nicht mehr ausreichend, wesentliche immaterielle Wirtschaftsgüter lediglich 
im Namen einer (in einem Niedrigsteuerland sitzenden) Gesellschaft rechtlich schüt-
zen zu lassen, da dieser Gesellschaft für ertragsteuerliche Zwecke nur dann die Rück-

296 Wie zuvor erwähnt, sind Umqualifizierungen von Verträgen bzw. Vertragsbedingungen nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes nur in Ausnahmefällen und unter eng gefassten Voraussetzungen 
möglich (insbesondere in Missbrauchsfällen, z. B. wenn beide Parteien von Anfang an nicht die Absicht 
hatten den Vertrag entsprechend der vereinbarten Bedingungen zu erfüllen). Die (weite) Auslegung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes seitens der OECD ist somit nicht im Einklang mit der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes. Jedoch scheint sich auch der deutsche Gesetzgeber künftig stärker an 
den OECD-Vorgaben orientieren zu wollen, da in der Gesetzesbegründung zum neuen § 1 Abs. 3 AStG im 
ATADUmsG-E ausgeführt wird, dass bei der Berücksichtigung von vertraglichen Bedingungen entschei-
dend auf das tatsächliche Verhalten der an dem jeweiligen Geschäftsvorfall Beteiligten abzustellen sei. 
Welche Auswirkungen sich genau daraus ergeben, bleibt indes abzuwarten.

297 Vgl. OECD-RL, 2017, Tz. 6.71.
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11 .5  Die VP-Methode je Transaktionsart bestimmen

In den folgenden Kapiteln werden ausgewählte Beispiele vorgestellt. Sie dienen als Ori-
entierungshilfe und sollen zeigen, welche VP-Methoden üblicherweise für bestimmte 
Transaktionsgruppen verwendet werden können. Es sei darauf hingewiesen, dass auf-
grund der Individualität und Komplexität der unternehmerischen Lebenssachverhalte 
stets eine abschließende Einzelfallprüfung notwendig ist, um eine belastbare und 
nachhaltig prüfungssichere VP-Methode empfehlen zu können.

11 .5 .1  Warenlieferungen

11 .5 .1 .1  Wahl der VP-Methode je Transaktionsart

Die folgende Tabelle fasst typische Transaktionsgruppen aus dem Bereich Warenliefe-
rungen und die i. d. R. anwendbaren VP-Methoden zusammen:

Transaktionsgruppe Warenlieferung Verrechnungspreismethode (i . d . R .)

Lieferung von öffentlich gehandelten Rohstof-
fen (»commodities«)381

Preisvergleichsmethode

Lieferung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (zur 
Verarbeitung)

Kostenaufschlagsmethode/Preisvergleichsme-
thode

Lieferung Halbfertigprodukte (zur Verarbei-
tung von Produzent an Produzent)

Kostenaufschlagsmethode/ Profit Split

Lieferung Fertigprodukte (von Eigenprodu-
zent an Vertrieb)

Wiederverkaufspreismethode/TNMM/Preisver-
gleichsmethode

Lieferung Ersatzteile/-geräte (von Eigenpro-
duzent an Vertrieb)

Wiederverkaufspreismethode/TNMM/Preisver-
gleichsmethode

Lieferung (konzernfremde) Handelsware Handling fee (Kostenaufschlagsmethode)

Weitere Einzelheiten zu den VP-Methoden ergeben sich aus Teil  B, Kapitel  11.1 und 
11.2 und zu Datenbankanalysen, um fremdübliche Gewinnaufschläge oder Brutto-/
Nettomargen auf Basis von externen Daten zu ermitteln, aus Teil B, Kapitel 12.3.

381 Vgl. aktuelle Vorschläge der OECD gem. Bericht zu Aktionspunkten 8–10, vgl. Kapitel 11.1.1.
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11 .5 .1 .2  Praxisbericht Supply Chain Model Change

In diesem Praxisbericht wird die transformatorische Änderung des Supply-Chain-
Modells der Q-Gruppe beschrieben. Dieses mehrjährige Projekt betraf zwar in erster 
Linie Prozesse, Strukturen und Verantwortlichkeiten in der Supply-Chain-Organisa-
tion des gesamten Q-Konzerns. Aber insbesondere aus Verrechnungspreissicht waren 
in diesem Zuge zahlreiche grundlegende Fragen zu beantworten. Dazu gehörten die 
Wahl der am besten geeigneten Verrechnungspreismethode(n) zur angemessenen 
Abbildung der genannten Veränderungen ebenso wie die Bestimmung fremdüblicher 
Verrechnungspreise für materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter »im laufenden 
Betrieb«. Weiterhin war die begleitende umfassende Dokumentation der Reorganisa-
tion zu erstellen, im Hinblick auf die OECD-Verrechnungspreisleitlinien und entspre-
chende Anforderungen nationaler steuergesetzlicher Regelungen sowie als Vorberei-
tung auf die spätere Verteidigung des Projekts im Betriebsprüfungsfall.

Der Ausgangspunkt
Die Q-Gruppe operiert als multinationaler Konzern mit deutschem Hauptquartier 
zumeist in gesättigten Märkten und ist seit Jahren einem sehr starken internationa-
len Wettbewerbsdruck ausgesetzt, der sie zur ständigen Überprüfung und Anpassung 
ihres Leistungsspektrums, ihrer Geschäftsmodelle, Prozesse und Strukturen zwingt.

Ein erster bedeutender Schritt in diese Richtung wurde zu Beginn der 2000er Jahre mit 
der nachhaltig erfolgreichen Etablierung von Shared Service Centern in einer Reihe 
von Ländern bzw. Regionen für die Ausführung verschiedener administrativer Tätig-
keiten im gesamten Konzern getan. Dies betraf vor allem die Standardisierung und 
Harmonisierung interner Prozesse sowie die Anpassung organisatorischer Struktu-
ren in den verbundenen Unternehmen der Q-Gruppe, z. B in den Bereichen Finance, 
Accounting & Controlling, Human Resources oder IT.

Die Divisionen der Q-Gruppe arbeiten historisch gewachsen und akquisitionsbedingt 
mit ihren eigenen Supply-Chain-Organisationen. Divisionsübergreifend gibt es dabei 
nur sehr geringen Austausch, da das Tagesgeschäft und die sehr anspruchsvollen Ziel-
vorgaben kaum Anreize dafür bieten oder Freiraum für entsprechende »Nebenaktivitä-
ten« lassen. Gleichzeitig wird beobachtet, dass bedeutende Konkurrenten offensicht-
liche Effizienz- und Effektivitätsvorteile durch die Bündelung ihrer lokalen, regionalen 
oder weltweiten Supply-Chain-Aktivitäten erzielen. Daher trifft die Geschäftsführung 
der Q-Gruppe die Entscheidung, auf Basis einer umfangreichen Machbarkeitsstudie 
zu den Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Vorteilen einer konsolidierten glo-
balen Supply-Chain-Organisation, eine solche Struktur im Unternehmen einzuführen, 
und zwar in einer nach Ländern/Regionen gestaffelten Abfolge, über einen Zeitraum 
einiger Jahre, vorbereitet, begleitet und unterstützt durch eine Harmonisierung und 
Standardisierung der SAP-Systemplattform(en) im Konzern.
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Die operativen verbundenen Unternehmen der Q-Gruppe sind bis zu diesem Zeit-
punkt meistenteils »gemischte« Gesellschaften, die sowohl Produktion, Marketing 
und Vertrieb als auch eine oder mehrere Divisionen unter einem Dach vereinigen. 
Daneben gibt es in verschiedenen Ländern jedoch auch reine Vertriebsgesellschaften, 
die ihre Produkte im Rahmen von Intercompany-Transaktionen grenzüberschreitend 
aus benachbarten Ländern oder international beziehen.

Vor mehreren Jahren war bereits erfolglos versucht worden, die Supply-Chain-(Teil-)
Organisationen einer Division in der deutschen Zentrale der Q-Gruppe unter einer ein-
heitlichen Leitung zu konsolidieren. Dieses Projekt wurde jedoch seinerzeit aufgrund 
interner organisatorischer Hindernisse nach rund zwei Jahren eingestellt und die 
damals neu geschaffenen Strukturen wieder aufgelöst. Diese Erfahrung beeinflusste 
unter anderem die Standortwahl bei der Umsetzung des neuen Supply-Chain-Modells.

Das neue Supply-Chain-Modell
Das neue Supply-Chain-Modell sieht vor, dass die globale Einkaufsfunktion der 
Q-Gruppe sowie die einzelnen Supply-Chain-Organisationen aller Divisionen mit ihren 
Teams in einer zentralen Supply-Chain-Gesellschaft (»ZSCG«) gebündelt werden sollen. 
Die ZSCG hat ihren Sitz in einem europäischen Nachbarland. Sie lizensiert das Q-IP von 
der deutschen Zentrale der Q-Gruppe, dem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentü-
mer dieses IPs, und nutzt es bei den von ihr gesteuerten Produktionsunternehmen in 
verschiedenen Ländern (siehe unten). Dafür zahlt die ZSCG eine Lizenz an die deutsche 
Q-Zentrale, und zwar auf Ihre Umsätze mit den verbundenen Unternehmen.

Auf Seiten der »gemischten« verbundenen Unternehmen wird eine funktionale Tren-
nung zwischen der Produktion einerseits und der Marketing-  & Vertriebsorganisa-
tion andererseits vorgenommen, und zwar im Rahmen einer gesellschaftsrechtlichen 
Trennung (»Legal Entity Split«). Ein wichtiger Punkt dabei ist, neben der Aufteilung des 
Personals, der Kostenpositionen und der Tangible Assets auf die beiden neuen Gesell-
schaften, auch die angemessene Zuordnung der Financial Assets bzw. die Berücksich-
tigung der Finanzposition der Gesellschaften nach der Trennung, im Hinblick auf die 
später anzusetzenden Verrechnungspreise. Im Zuge der rechtlichen Trennung wird der 
Warenbestand des verbundenen Unternehmens vor dem Übergang auf das neue Sup-
ply-Chain-Modell an die ZSCG verkauft. Diese übernimmt neben den Materialien auch 
das Eigentum an allen Warenlagern der Q-Gruppe in den entsprechenden Ländern und 
muss sich zolltechnisch und umsatzsteuerlich jeweils lokal neu registrieren lassen.

Die lokalen Produktionsunternehmen (»LTMs«) arbeiten fortan als Lohnhersteller mit 
geringem Risikoprofil. Ihre Lohnfertigungs- und Logistikleistungen werden auf der 
Basis eines standardisierten langfristigen Intercompany-Servicevertrages mit der 
ZSCG erbracht. Die LTM erhält die benötigten Rohstoffe, Verpackungsmaterialien oder 
Zwischenprodukte von externen Lieferanten, und zwar auf Basis von Verträgen wel-
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che die ZSCG mit den Zulieferern abschließt. Im Bedarfsfall beauftragt die ZSCG auch 
externe Auftrags- oder Lohnfertiger bzw. Transportunternehmen. Investitions- oder 
Restrukturierungsentscheidungen für die LTMs werden in der ZSCG getroffen, und 
lokale Restrukturierungsaufwendungen der LTMs werden an die ZSCG ausbelastet.

Die Vertriebsgesellschaften (»LVTs«) übernehmen unverändert die lokalen Marke-
ting- und Vertriebsfunktionen in ihrem jeweiligen Heimatmarkt und behalten bzw. 
erweitern ihren Kundenstamm ebenso wie vor dem Übergang auf das neue Supply-
Chain-Modell. Sie kaufen dazu alle Waren von der ZSCG, und zwar im Rahmen eines 
standardisierten langfristigen Intercompany-Lieferungsvertrages. Die Lieferungen 
der Waren zum Kunden nach dessen Bestellung bei der LVT werden von der LTM 
ausgeführt, die damit die operative Logistik im Auftrag der ZSCG übernimmt und an 
diese abrechnet. Die LVT wird nur für »eine logische Sekunde« Eigentümer der extern 
verkauften Waren (sog. »Flash Title Ownership«). Dies erfolgt bei der Bestätigung des 
Warenerhalts durch den Kunden, die ihrerseits mit der Auslösung der Rechnungsstel-
lung an den Kunden durch die LVT und der korrespondierenden Intercompany-Rech-
nung der ZSCG an die LVT im dementsprechend integrierten und harmonisierten SAP 
System der Q-Gruppe verknüpft ist.

Die Wahl der Verrechnungspreismethode
Für die Abrechnung der LTMs gegenüber der ZSCG wird die Cost-Plus-Methode 
he rangezogen. Dies erscheint folgerichtig, im Hinblick auf das sehr überschaubare 
Funktions- und Risikoprofil der Intercompany-Produktionsgesellschaften, wie oben 
skizziert. Die LTMs verrechnen die Vollkosten ihrer erbrachten Dienstleistungen in den 
Bereichen Fertigung, Logistik und Lagerhaltung an die ZSCG, ihren Prinzipal, dem sie 
nach dem Legal Entity Split auch als Unternehmensbeteiligungen zugeordnet wer-
den. Die Kostenbasis wird zusammen mit einem Gewinnaufschlag abgerechnet der 
im Jahresverlauf jeweils so bemessen wird, dass er auch etwaige Overheadkosten der 
LTMs mit abdeckt und im Ergebnis zu einer stabilen mittleren einstelligen Net-Cost-
Plus- bzw. EBIT-Marge führt, deren Fremdüblichkeit die Q-Steuerabteilung durch jähr-
liche Benchmark-Studien belegen kann.

Die LVTs haben im Supply-Chain-Modell der Q-Gruppe ein etwas eingeschränktes 
Funktions- und Risikoprofil im Vergleich zu »fully-fledged« Vertriebsgesellschaften. 
Die Einschränkungen beziehen sich auf fehlende Einkaufs-, Lagerhaltungs-, Logistik- 
und Wechselkursrisiken bzw. die entsprechenden Funktionen, da diese von der ZSCG 
getragen bzw. durch die von ihr beauftragten LTMs vor Ort operativ ausgeführt wer-
den. Gegenüber den LVTs verrechnet die ZSCG Verrechnungspreise gemäß der Trans-
aktionalen Nettomargen-Methode (»TNMM«). Die technische Umsetzung erfolgt dabei 
über variable Gewinnaufschläge auf die Kostenbasis der von der ZSCG an die LVTs ver-
kauften Waren. Daraus ergeben sich Verrechnungspreise, die den LVTs am Jahresende 
die Erzielung einer mittleren bis hohen einstelligen EBIT-Marge ermöglichen, deren 
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Fremdüblichkeit die Q-Steuerabteilung durch jährliche Benchmark-Studien doku-
mentiert.

Die ZSCG trägt sämtliche Risiken der vormals getrennt operierenden divisionalen Supply-
Chain-Organisationen und des zentralen Einkaufs der Q-Gruppe, insbesondere Einkaufs-, 
Lagerhaltungs-, Kapazitätsauslastungs-, Material-, Produkthaftungs-, Qualitäts- und Wäh-
rungskursrisiken. Daher erhält sie als Supply-Chain-Prinzipal auch das Residualergebnis 
aus den Transaktionen mit den LTMs bzw. LVTs, aus dem sie wiederum die IP-Lizenzen an 
die deutsche Q-Zentrale abführen muss. Insofern kann auch ihr Ergebnis im Rahmen von 
Benchmark-Studien unter Nutzung der TNMM verprobt werden.

Die Bestimmung fremdüblicher Verrechnungspreise
Wie sich aus der vorhergehenden Beschreibung ergibt, erfolgt die Steuerung der Inter-
company-Transaktionspartner im vorliegenden Supply-Chain-Modell über die im Jah-
resverlauf variierenden Gewinnaufschläge auf die jeweils zugrunde liegende Kosten-
basis in den verschiedenen Verrechnungspreisen. Dies gilt sowohl für LTMs als auch 
LVTs. Ein wesentlicher Inputfaktor sind dabei die regelmäßig durchgeführten Bench-
mark-Studien. Letztere geben die Zielmargenkorridore vor, in denen sich unabhän-
gige Vergleichsunternehmen mit ähnlichen Funktions- und Risikoprofilen bewegen.

Im Falle der LTMs wird zentral durch die Q-Steuerabteilung berechnet, welcher 
Gewinnaufschlag auf die geplante Kostenbasis des jeweils betrachteten Intercom-
pany-Lohnherstellers notwendig ist, um eine definierte Mindestmarge im Rahmen 
des vorliegenden Zielmargenkorridors am Jahresende zu erreichen. Sofern bei ent-
sprechender Ist-Kostenentwicklung unterjährige Anpassungen notwendig werden 
wird nachgesteuert, und zwar durch Veränderung des Gewinnaufschlages auf die 
LTM-Vollkosten der erbrachten Dienstleistungen bei Verrechnung an die ZSCG.

Im Falle der LVTs wird mit Blick auf die vorliegenden Benchmark-Studien quasi zurück 
gerechnet, welcher Gewinnaufschlag auf die Kostenbasis der ZSCG-Warenlieferungen 
anwendbar ist, damit die LVTs am Jahresende ein entsprechendes Ergebnis realisie-
ren. Da die tatsächlichen erzielten Margen im Rahmen der Interquartilsbandbreiten 
(bzw. geringfügig darüber hinaus oder auch darunter) schwanken können, sind die 
LVTs nicht risikofrei gestellt. Auch hat die ZSCG (anders als bei den LTMs) im Falle der 
LVTs keine Entscheidungshoheit über lokale Investitionen oder Restrukturierungs-
maßnahmen.

Konnten die Berechnungen der Gewinnaufschläge für Intercompany-Warenlieferun-
gen zwischen verbundenen Unternehmen (VU1  VU2, je nach der/den in VU1 ver-
tretenen Division/-en) vor dem Übergang auf das neue Supply Chain Modell von der 
Q-Steuerabteilung noch auf Excel-Basis durchgeführt werden, so ist dies nach dem 
Übergang auf das neue Modell nicht mehr möglich.
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Daher bedient sich die Q-Steuerabteilung der spezialisierten Softwarelösung des 
Baseler IT-Unternehmens Optravis, welches für Verrechnungspreiszwecke ein maß-
geschneidertes Programmpaket entwickelt und vertreibt382. Damit kann die enorme 
Zunahme des Intercompany-Transaktionsvolumens zwischen den verbundenen 
Unternehmen der Q-Gruppe unter dem neuen Supply Chain Modell bewältigt werden 
(LTMs  ZSCG  LVTs, jeweils für verschiedene Divisionen). Die Software enthält als 
Inputdaten die Gewinn- und Verlustrechnungsdaten der beteiligten LTMs und LVTs, die 
transaktionalen Daten aller Warenlieferungen der ZSCG an die LVTs sowie die Bench-
mark-Daten (Interquartilsbandbreiten je Division) für die beiden Gesellschaftstypen 
(LTM, LVT). Daraus berechnet die Software Gewinnaufschläge für die verbleibenden 
Monate des laufenden Jahres, unter Berücksichtigung verschieden wählbarer Fore-
cast-Strategien und auch eines zeitlichen Versatzes zwischen der Berechnung und 
dem tatsächlichen Einsatz der neuen Verrechnungspreise für die verbleibende Peri-
ode in SAP. Weiterhin unterstützt die Software die maßgeschneiderte Segmentierung 
der einzelnen Intercompany-Transaktionspartner nach Divisionen, Transaktionskate-
gorien (z. B. externes Geschäft vs. Neben-/Servicegeschäft) oder Transaktionspartnern. 
Auf dieser Basis ist bei der Änderung von Inputfaktoren oder der abschließenden Fest-
schreibung von Berechnungsergebnissen eine prozessbegleitende Kommentierung 
und Dokumentation der Entscheidungen der Q-Steuerabteilung zu den nachfolgend 
anwendbaren Gewinnaufschlägen zwischen allen Intercompany-Transaktionspartnern 
direkt im Softwaretool möglich. Die vorangehende Schilderung macht verständlich, 
warum die Steuerabteilung die um Größenordnungen gestiegene Komplexität und Viel-
zahl der Intercompany-Transaktionen und das entsprechende Price Setting unter dem 
neuen Supply-Chain-Modell nicht mehr herkömmlich »in Excel« abbilden konnte.

Dokumentationsaspekte
Neben der Abbildung des neuen Supply-Chain-Modells im Master File der Q-Gruppe 
wurde eine zusätzliche Dokumentation erstellt, in der die wirtschaftlichen und stra-
tegischen Gründe für die Entscheidung der Q-Gruppe zum Übergang auf das neue 
Modell eingehend erläutert werden.

Dabei wird auch für einzelne LTMs und LVTs eine detaillierte Vorher-nachher-Betrachtung 
durchgeführt, im Hinblick auf deren Funktions- und Risikoprofil. Weiterhin werden die Fra-
gen der realistischen Handlungsalternativen sowie einer möglichen Exit-Besteuerung383 
beantwortet, und zwar in Bezug auf die aus den früheren »gemischten« Gesellschaften an 
die ZSCG verlagerten Routinefunktionen, die diesbezügliche Position der OECD-Leitlinien 
sowie die jeweils anwendbaren nationalen steuergesetzlichen Regelungen.

382 Vgl. Teil A, Kapitel 4.4.7 für weitere Details zu dem Transfer Pricing Management Tool der Optravis.
383 Diese würde sich ergeben, falls eine steuerlich schädliche Funktionsverlagerung vorliegen würde. Siehe 

hierzu Teil B, Kapitel 14.2.
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Für die deutsche Zentrale wurde von der Q-Steuerabteilung die Dokumentation der 
Funktionsverlagerung an die ZSCG erstellt, einschließlich der gemäß Funktionsver-
lagerungsverordnung vorgeschriebenen vierfachen Bewertung (zweimal vorher und 
nachher) und der Umsetzung des Ergebnisses in eine jährliche Zahlung der ZSCG (für 
das erhaltene Transferpaket) an die deutsche Zentrale.

Dies zeigt, dass eine organisatorische Transformation der beschriebenen Art nicht 
nur für den gesamten Konzern sondern auch für das Verrechnungspreisteam der 
Q-Steuerabteilung eine ganze Fülle von spannenden Aufgaben mit sich bringt, die im 
Zuge der Vorbereitung und Umsetzung des Projekts sowie der späteren begleitenden 
Betreuung der etablierten operativen Strukturen oder etwa notwendiger Anpassun-
gen oder Modifikationen zu lösen sind.

11 .5 .2  Dienstleistungen

Die folgende Tabelle fasst typische Transaktionsgruppen aus dem Bereich Dienstleis-
tungen und die i. d. R. anwendbaren VP-Methoden zusammen:

Transaktionsgruppe Dienstleistung Verrechnungspreismethode (i . d . R .)

Lohnveredelungsleistung Kostenaufschlagsmethode

Auftragsfertigerleistung384 Kostenaufschlagsmethode

Auftragsentwicklungsleistung Kostenaufschlagsmethode

Handelsvertreterleistung Umsatzabhängige Provision

Sonstige Dienstleistung Kostenaufschlagsmethode/Preisvergleichsmethode

Gesellschafter-/Kontrollleistung Verrechnungsverbot

Die konzerninterne Dienstleistungsverrechnung ist auch 30 Jahre nach der Einführung 
der vom BMF 1983 veröffentlichten Verwaltungsgrundsätze noch immer streitanfällig 
und sehr komplex hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung innerhalb eines globalen 
Konzerns. Dies dürfte vor allem an den unterschiedlichen Interessen bzw. Zielen der 
Stakeholder liegen, die wie folgt beschrieben werden sollen:385

Hintergrund:

384 Vgl. auch Kapitel 11.5.4 »Lizenz« an einen Routine-Auftragsfertiger (= C+ Methode).
385 Für umfangreiche Erläuterungen vgl. Hanken (2017), in: Bernhardt, »Verrechnungspreise«, Kapitel B. II.
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12 .1 .1  Praxisrelevante Fragen zu Fristen, Sanktionen, Sprache, 
Wesentlichkeit, Verwertbarkeit und Konzeptionierung

Dieses Kapitel  vermittelt anhand typischer Fragen aus der Praxis die wesentlichen 
Informationen zur VP-Dokumentation in Deutschland. Sofern es relevante Unter-
schiede gibt, wird jeweils eine Differenzierung für den Vor- sowie Nach-BEPS-Zeitraum 
vorgenommen.

Welche Aufzeichnungen sind für die Erstellung der VP-Dokumentation eines deut-
schen Unternehmens im Vor-BEPS-Zeitraum gesetzlich vorgeschrieben?
Die VP-Dokumentation für Wirtschaftsjahre beginnend ab 1.1.2003 und vor 1.1.2017 
(Vor-BEPS-Zeitraum) hat aus einer landesspezifischen, unternehmensbezogenen 
Dokumentation zu bestehen. Auch wenn der Begriff »Local File« erst im Rahmen der 
BEPS-Initiative durch die OECD populär wurde, kann die VP-Dokumentation im Vor-
BEPS-Zeitraum auch bereits als Local File bezeichnet werden. In den folgenden Aus-
führungen wird daher, falls nötig, zwischen dem Local File im Vor-BEPS- sowie Nach-
BEPS-Zeitraum unterschieden.

Die generelle Aufzeichnungspflicht für das Local File im Vor-BEPS-Zeitraum im Sinne 
des § 90 Abs. 3 AO a. F. fordert

 y bei Geschäftsbeziehungen
 y mit ausländischen
 y »nahestehenden« Personen542,
 y über Art und Inhalt der Geschäftsbeziehungen,
 y inkl. wirtschaftlicher und rechtlicher Grundlagen,
 y zur Dokumentation der Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes,

eine VP-Dokumentation zu erstellen. Die konkreten Inhalte des Local Files im Vor-
BEPS-Zeitraum sind in der GAufzV 2003 geregelt und werden in Anlage 6 am Ende des 
Buchs dargestellt.543

Welche Auswirkung hat das BEPS-Umsetzungsgesetz auf gesetzliche Regelungen 
zur Erstellung einer VP-Dokumentation für ein deutsches Unternehmen (Nach-
BEPS-Zeitraum)?
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, wird nun in § 90 Abs. 3 AO 
n. F. zusätzlich geregelt, dass das Local File aus einer Sacherhalts- und Angemessen-
heitsdokumentation zu bestehen hat.544 Außerdem wird im Gesetz ergänzt, dass der 

542 Geltung für Kapital- und Personengesellschaften. Außerdem auch für Transaktionen (»Dealings«) zwischen 
Stammhaus und Betriebsstätte.

543 Vgl. Kapitel 12.1.5 für einen zusammenfassenden Vergleich der Inhaltsanforderungen des Local Files im 
Vor- und Nach-BEPS-Zeitraum. 

544 Vgl. § 90 Abs. 3 Satz 2 AO n. F. Dies war so bisher nur in der GAufzV sowie den VGV festgelegt, findet jedoch 
nun für Wirtschaftsjahre ab dem 31.12.2016 auch eine gesetzliche Regelung.
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Zeitpunkt der VP-Bestimmung in dem Local File anzugeben ist.545 Sofern der Steuer-
pflichtige ein Local File für ein Unternehmen zu erstellen hat, das Teil einer multinati-
onalen Unternehmensgruppe (Konzern) ist und dieses Unternehmen im vorangegan-
genen Wirtschaftsjahr mehr als 100 Mio. EUR (unkonsolidierte) Umsatzerlöse erzielt, 
muss für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, zusätzlich eine sog. 
Stammdokumentation (»Master File«) erstellt werden.546

Während das Local File die relevanten konzerninternen, grenzüberschreitenden 
Geschäftsvorfälle einer Konzerngesellschaft dokumentiert, ist im Master File ein Über-
blick über die Art der weltweiten Geschäftstätigkeit sowie die Systematik der Verrech-
nungspreisbestimmung der Unternehmensgruppe darzulegen. Mit der Aktualisierung 
der gesetzlichen Norm zu Local und Master File wurde zudem die korrespondierende 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung547 angepasst. Die GAufzV 2017 regelt 
somit jeweils die konkreten Inhalte für das Local und Master File im Nach-BEPS-Zeit-
raum. Insgesamt sollen damit die deutschen VP-Dokumentationsvorschriften an die 
OECD-Anforderungen angepasst werden.

Bei großen internationalen Konzernen wurde jedoch auch schon im Vor-BEPS-Zeit-
raum eine Core- bzw. Masterdokumentation für die Gruppe erstellt, auch wenn dies 
in Deutschland noch nicht gesetzlich vorgeschrieben (aber eben auch nicht verboten) 
war. Dadurch konnten allgemeine Informationen zum Konzern, die für alle internatio-
nalen Unternehmensmitglieder relevant waren, effizient »vor die Klammer« gezogen 
werden.

Konzerne, deren konsolidierte Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirtschaftsjahr 
mindestens 750 Mio. EUR betragen, haben gemäß § 138a AO einen länderbezogenen 
Bericht (»Country-by-Country Reporting, CbCR«) zu erstellen. Das CbCR ist in Deutsch-
land erstmals für Wirtschaftsjahre beginnend ab 1.1.2016 zu erstellen und spätestens 
innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres an das Bundeszentralamt 
für Steuern (wenn die Konzernmuttergesellschaft in Deutschland sitzt) zu übermit-
teln. Die erstmalige Abgabe des CbCR für 2016 hatte somit in Deutschland bis zum 
31.12.2017 zu erfolgen. Auch wenn das CbCR nicht in § 90 Abs. 3 AO n. F., sondern sepa-
rat in § 138a AO gesetzlich geregelt ist, sollte der Steuerpflichtige das CbCR praktisch 
als Teil der dreistufigen VP-Dokumentation analog zur OECD sehen.

545 Vgl. § 90 Abs. 3 Satz 2 AO n. F.
546 Vgl. § 90 Abs. 3 Satz 3 AO n. F. i. V. m. § 5 GAufzV.
547 GAufzV v. 12.7.2017 (BGBl. I 2017, 2367).
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Die indischen APA-Regelungen enthalten keine konkreten zeitlichen Vorgaben über 
die Verfahrensdauer für den erfolgreichen Abschluss eines APA.654 Die Mehrzahl der 
Fälle konnte bislang jedoch innerhalb eines Zeitraums von 48 Monaten abgeschlossen 
werden, wie die folgende Abbildung verdeutlicht (durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer in 2017 und 2018 unterzeichneter unilateraler APAs):655

654 Vgl. Lauten/Steinert, IStR 2013, S. 387.
655 Central Board of Direct Taxes, Advance Pricing Agreement (APA) Programme of India – Annual Report 

(2017–18), August 2018. Eigene Darstellung.
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Warum sind diese unilateralen APAs/rulings insbesondere in Indien so stark nachge-
fragt? Das liegt an der Tatsache, dass man sich in Indien mühsam durch die jeweili-
gen BP-Instanzen bzw. BP-Hierarchien hochkämpfen/argumentieren muss, bis man 
bei der obersten Behörde angekommen ist, mit der man eigentlich erst vernünftige 
Lösungen erzielen kann. Die untersten Behörden treffen erfahrungsgemäß sehr oft 
absurd hohe und unbegründete Erstfeststellungen. Da man das unilaterale APA gleich 
mit der obersten Behörde verhandelt, spart man sich den langen und ressourcen-
intensiven Weg über die Zwischenebenen. Dies ist vielleicht der praxisrelevanteste 
Grund für solche Verfahren.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass derartige ausländische lokale APAs/
rulings natürlich für die deutsche Finanzverwaltung nicht bindend sind. Doppelbe-
steuerungsrisiken bleiben bestehen.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass in jedem Fall die bilateralen den unila-
teralen Verständigungen vorzuziehen sind. Allerdings zeigt sich im Falle von Indien, 
dass es durchaus sehr starke Gründe dafür gibt, sich dennoch unilateral zu einigen, 
um zukünftig zumindest in diesem einen Land »Ruhe« zu haben, was letztlich erheb-
lich Zeit, Kosten und Nerven spart.
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14  Ausgewählte Sonderthemen

In diesem Kapitel  werden die wesentlichen steuerlichen Aspekte in Bezug auf 
Betriebsstätten, Funktionsverlagerungen sowie Umsatzsteuer und Zoll dargestellt.714

14 .1  Betriebsstätten

Autoren: Jörg Hanken, Daniel Retzer

Die Besteuerung von Betriebsstätten ist äußerst komplex, insbesondere in der Bau- 
und Maschinen-/Anlagenbauindustrie sowie im Banken- und Versicherungsbereich. 
Eine ausführliche Darstellung würde den Rahmen dieses Buchs sprengen. Daher wer-
den nachfolgend einzelne aktuelle Aspekte beleuchtet, zunächst auf Basis der bishe-
rigen Rechtslage715 und am Ende des Kapitels aus Sicht des finalen BEPS-Berichts der 
OECD zu Aktionspunkt 7, dessen Ergebnisse im Anschluss auch in das OECD-Musterab-
kommen 2017 eingeflossen sind.

Wann liegt eine Betriebsstätte nach bisheriger Rechtslage vor?
Anders als rechtlich selbstständige Kapital- oder Personengesellschaften ist eine 
Betriebsstätte eine rechtlich unselbstständige Einheit des Stammhauses. Sie gilt 
nicht als »verbundenes Unternehmen« im Sinne der deutschen verrechnungspreisre-
levanten Gesetze, Rechtsverordnungen und BMF-Schreiben.

Gem. Art. 5 OECD-MA wird eine ertragsteuerliche Betriebsstätte begründet durch 
(Positivkatalog):

 y eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens (ganz oder teilweise) ausgeübt wird (z. B. Ort der Leitung, Zweigniederlas-
sung, Geschäftsstelle, Fabrikationsstätte/Werkstatt, Mine, Bau/Montage vor Ort 
ab i. d. R. zwölf Monaten),

 y einen abhängigen Vertreter (Vertriebsmitarbeiter mit Abschlussvollmacht).

Eine Betriebsstätte wird nicht begründet durch (Negativkatalog):
 y Hilfstätigkeit (Lager, Schauräume, Einkaufsfunktion/Informationsbeschaffung, 

Nebentätigkeiten),
 y einen unabhängigen Vertreter .

714 Beitrag teilweise entnommen aus: Hanken/Kleinhietpaß, Verrechnungspreise. Im Spannungsfeld von 
Controlling und Steuern, 2014.

715 Vgl. Art. 5 des OECD-MA in der Fassung vor 2017 (der noch in fast allen mit Deutschland abgeschlossenen 
Doppelbesteuerungsabkommen verankert ist).
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Die oben genannte Aufzählung basiert auf Art. 5 des OECD-MA in der Fassung vor 2017, 
der noch in fast allen mit Deutschland geschlossenen Doppelbesteuerungsabkom-
men verankert ist (die Verschärfungen gem. BEPS/OECD werden am Ende des Kapitels 
zusammengefasst). Viele Staaten sehen abweichende Betriebsstättendefinitionen 
vor. Beispielsweise können folgende Aktivitäten in unterschiedlichen DBAs zu einer 
Betriebsstättenbegründung führen:

 y Verwaltungsbüro,
 y Ort der Verwaltung,
 y Vertretung außer unabhängiger Vertreter,
 y Industrie-/Montagewerkstätte für End- und Teilfertigung,
 y End- oder Zwischenprodukte zusammenfügen,
 y Verkaufsstätten, -einrichtungen,
 y Ladengeschäfte,
 y Verkaufsausstellungen,
 y Lagerhäuser für Dritte,
 y Einkaufsstätten etc.

Insbesondere bei der Entsendung von Mitarbeitern in Länder ohne eigene Konzernge-
sellschaft oder wenn bei Vorliegen einer Konzerngesellschaft die Mitarbeiter nicht in 
diese im Sinne einer Personalüberlassung eingebunden werden, ist das Betriebsstät-
tenrisiko zu evaluieren.

Was ist eine Dienstleistungsbetriebsstätte?
Insbesondere Schwellenländer haben ein großes Interesse an der Ausdehnung des 
Betriebsstättenbegriffs, um so einen größeren Anteil des weltweiten Steuersubstrats 
der lokalen Besteuerung unterwerfen zu können. So sieht beispielsweise Art. 5 Abs. 3 
Buchst.  b) des UN-MA  – zusätzlich zu den vorgenannten Tatbeständen  – eine sog. 
»Dienstleistungsbetriebsstätte« vor:

Der Ausdruck ›Betriebsstätte‹ umfasst ferner das Erbringen von Dienstleis-
tungen, einschließlich von Leistungen auf dem Gebiet der Beratung, durch 
Angestellte oder anderes Personal eines Unternehmens eines Vertragsstaats, 
wenn diese Tätigkeiten im anderen Vertragsstaat (für das gleiche oder ein 
damit zusammenhängendes Projekt) über einen Zeitraum oder Zeiträume von 
insgesamt mehr als 183 Tagen innerhalb eines beliebigen in einem Steuerjahr 
beginnenden oder endenden Zwölfmonatszeitraums andauern.

Demnach kann durch die bloße Tätigkeit eines dienstleistenden Unternehmens im 
anderen Staat über eine gewisse Mindestzeit hinweg auch ohne Nutzung einer festen 
Geschäftseinrichtung eine Betriebsstätte begründet werden. Jedoch sieht das deut-
sche innerstaatliche Steuerrecht aktuell keinen  – der Dienstleistungsbetriebsstätte 
vergleichbaren – Tatbestand vor. Zudem gibt es zurzeit lediglich fünf in Kraft getretene 
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15  Rechtsgrundlagen

Autoren: Jörg Hanken, Stefan Fritsch

Die folgenden Übersichten fassen die wesentlichen Rechtsgrundlagen bzw. Fundstel-
len zusammen, die in diesem Buch verwendet wurden. Die einzelnen Dokumente sind 
teilweise sehr umfangreich, aber sie bieten dem interessierten Leser durchaus hilfrei-
che Argumentationen, Beispielsfälle und Lösungsgedanken.790

Aufgrund des enormen Umfangs der Dokumente wird auf den Abdruck im Volltext ver-
zichtet. Stattdessen wird aber jeweils angegeben, wo man die Texte finden kann. Alle 
genannten Quellen sind öffentlich verfügbar und stehen im Internet per Download zur 
Verfügung.

Die folgende Grafik vermittelt einen ersten Eindruck der wesentlichen Veröffentli-
chungen der OECD und der deutschen Finanzverwaltung in den letzten Jahren:

Guidelines updated - 2001

OECD TP Guidelines - 1995

1970 1980 1990 2000 2010 2020

2001 - BMF Entsendungen

2002 - §§ 90, 162 AO: Dokumentationspflicht,
Strafzuschläge

2005 - BMF Verfahren

2010 - BMF Funktionsverlagerung

2003 - GAufzV: Regelungen zu Art, Inhalt und Umfang

2014 -  Betriebsstätten RVO

2016 - § 138a AO CbCR

2016 - BMF Betriebsstättengewinnau�eilung

2017 - GAufzV (neu)

2017 - BMF Dachmarke

2017 - BMF Joint Audit

2018 - BMF Umlagen (neu)

2019 - ATAD-UmsG-E

2006 - BMF APA

2008 - § 1 AStG Funktionsverlagerung

1999 - BMF Umlagen

1972 - § 1 AStG Fremdvergleich

1983 - BMF „1983“

Further Statement of IF regarding Pillar 1 & 2 - 2020

Report on Report on the attribution 

of profits to PE - 2008

 BEPS report - 2015

OECD TP Guidelines-2010

OECD TP Guidelines 2017

OECD TP Guidelines - 1979

OECD

Deutschland

Zeit

Grad an „Regelungswut“

Three Consultation paper of the IF regarding 

Digital Economy (Pillar 1&2) - 2019

Tax Challenges Arising from Digitalisation
- Interim Report 2018 Inclusive Framework - 2018

Additional Guidance on PEs - 2018
Guidance on HTVI and the profit split method - 2018

Abb . 171: Entwicklung der Verrechnungspreisregelungen der OECD und Deutschlands

790 Beitrag teilweise entnommen aus: Hanken/Kleinhietpaß, Verrechnungspreise. Im Spannungsfeld von 
Controlling und Steuern, 2014.

15 Rechtsgrundlagen
15 Rechtsgrundlagen
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wäre es, die Kosten unterschiedlich zu verwenden, um durch unterschiedliche Informati-
onen andere Erkenntnisse zu erhalten. Wenn man sich also fragt, wo die Kosten auf das 
Produkt gerechnet werden sollen, dann kann die Antwort nur lauten: in der Kalkulation 
und nicht in der Ergebnisrechnung. In der Kalkulation bestehen keine Alternativen. Der 
Verkaufspreis muss anteilige Kosten auf das einzelne Produkt enthalten. Das ist ein grund-
sätzliches Problem und vom gewählten Kalkulationsverfahren unabhängig.

Die Erfolgsrechnung kennt Alternativen und diese erbringen die Informationen, die 
für die Entscheidungsunterstützung und für die Beurteilung von Verantwortlichkeiten 
erforderlich sind. Dabei werden jedem Manager die Kosten und Erlöse zugewiesen, die 
er beeinflusst (»Responsibility Accounting«). Das ist ein Prinzip der Fairness. Umlagen 
sind damit nicht vereinbar. Es bedarf eines strengen Einzelkostenprinzips.

F A Z I T

Die Interne Leistungsverrechnung soll vor allem dann eingesetzt werden, 
wenn knappe Ressourcen auch knapp gehalten und gesteuert werden 
sollen. Die nachgefragte Menge wird über den Preis gesteuert. Die Menge 
wiederum steuert die Kostenzurechnung. Ein Nebenzweck kann in der Ver-
besserung der Kalkulationsgenauigkeit bestehen. In beiden Fällen ist vor 
der Einführung der ILV eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen.
Die Umlage im internen Rechnungswesen ist überflüssig und schädlich. 
Sie erzeugt zum Teil Informationen, die nicht real sind. Die durch Umlagen 
erzeugten Informationen sind zudem teilweise konträr zur Ursache-Wir-
kungs-Logik. Damit werden falsche Entscheidungen gefördert. Zur Sorti-
ments- und Vertriebssteuerung sind die Zahlen nicht geeignet.817

Die Umlagen zerstören die Motivation beim internen Kunden, Leistungen 
der Servicecenter sparsam zu beziehen. Stattdessen erscheint die maximale 
Inanspruchnahme rational. Das Servicecenter, als Erbringer der Leistung, 
erhält immer eine Vollkostendeckung. Damit wird der Anreiz zur Kosteneffizi-
enz untergraben. Und ohne das Signal der Abweichung (»Unterauslastung«) 
erhält der Controller keinen systemseitigen Hinweis zur Situation.

16 .3  Interne Leistungsverrechnung und Center-Konzeption 
gehören zusammen

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, wie durch verschiedene Methoden die Anreize beim 
Leistungsnachfrager bzw. beim Leistungsanbieter beeinflusst werden können. Darum 

817 Vgl. ausführlich Hauser/Kleinhietpaß (2011): »Profit Center – Vertriebs-Controlling«.

16.3 Interne Leistungsverrechnung und Center-
Konzeption gehören zusammen
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ist es wichtig, darauf zu achten, dass insbesondere Führungsinstrumente einander 
ergänzen und verstärken, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Der Aufbau-Organisa-
tion des Unternehmens kommt dabei besondere Bedeutung zu.

16 .3 .1  Interne Organisation und Center-Typen

Der Leiter einer Abteilung ist an Ziele gebunden, d. h. an die zu erbringende Leistung. 
Diese wiederum ist bei einem Servicecenter oder einem Costcenter mit einem Kos-
tenziel verbunden bzw. bei einem Profitcenter mit einem Deckungsbeitragsziel. Die 
Bindung an ein Ziel geht einher mit der Freiheit, den Weg zum Erreichen dieses Ziels 
zu wählen. Der verantwortliche Manager entscheidet autonom über die Art und Weise 
der Leistungserstellung, über die Menge der bezogenen Leistungen und damit auch 
über die Höhe seiner Kosten. Dadurch wird dezentrales Wissen bestmöglich zur Zieler-
reichung genutzt. Die Kernbotschaft lautet darum: Verrechnungspreise sind ein Füh-
rungsinstrument . Sie ermöglichen die Lenkung dezentraler Einheiten über Ziele . 
Das ist die wichtigste Erkenntnis, die mit Verrechnungspreisen verbunden ist. Denn 
wenn es gelingt, über sie die Mitarbeiter effizient zu führen, dann sind mehrere der in 
Teil A dargestellten Ziele (Motivation, interner Erfolgsausweis, Verkaufspreisfindung) 
erreicht.

So gesehen verbieten sich Umlagen von selbst. Andernfalls wäre die Zielerreichung 
nicht mehr völlig in der Hand des Managers, was seine Motivation untergraben würde. 
Die Bindung an das Ziel (neudeutsch: »commitment«) ist ein hoher Wert, den man 
nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte. Das Prinzip des Management by Objectives 
(MbO) ist mit Umlagen nicht vereinbar. Gerade weil Verrechnungspreise auch ein Füh-
rungsinstrument sind und nicht nur der Gewinnermittlung, sondern vor allem auch 
der Gewinnsteuerung dienen, müssen sie auch im Zusammenhang mit der Organisa-
tionsstruktur der Firma, der Leistungsverflechtung sowie den Aufgaben und Zielen 
der jeweiligen Abteilung in der Firma betrachtet werden. Klassischerweise werden 
die Abteilungen nach Cost-, Service- und Profitcentern unterschieden. Wobei sich in 
letzter Zeit anstelle des Begriffs Servicecenter die »Shared Services« durchzusetzen 
scheinen – zumindest in größeren Unternehmen.

Teilweise werden in der Literatur zusätzlich noch Expensecenter, Revenuecenter und 
Investmentcenter genannt. Firmenintern scheint dagegen eine Reduzierung der Cen-
ter-Typen stattzufinden. In manchen Firmen existieren nur noch Profitcenter. Vielfach 
scheint dabei das Thema Motivation im Vordergrund zu stehen. Welcher Manager will 
schon ein Costcenter leiten, wenn gerade das nächste »Cost-reduction«-Projekt in 
der Firma aufgesetzt wird. Das ist dann nicht nur demotivierend, sondern schon fast 
gefährlich. Und ganz nebenbei klingt es auch viel besser, wenn man zum Profit des 
Unternehmens beiträgt, anstatt zu den Kosten. Allein – ein neues Etikett macht noch 
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ger Abwägung getroffen wurde. Da beide Varianten in der Praxis vorkommen, wird im 
Folgenden unspezifisch von HK gesprochen.

Die HK werden oft als ein interessanter Verrechnungspreis betrachtet, denn damit 
würde sich die Kostenstelle der Fertigung (Dienstleister: Leistungserstellung) ganz 
oder zumindest weitgehend entlasten. Kosten der geringfügigen Unterauslastung 
oder die oft genauso wenig gewünschte Verrechnung der Strukturkosten en bloc 
(zusätzlich zu den Grenzkosten) würden definitionsgemäß nicht mehr vorkommen 
können. Man könnte vermuten, dass es nicht entscheidend sei, ob die Strukturkosten 
en bloc oder ratierlich, d. h. anteilig je Stück, weiterbelastet werden. Zudem wäre es 
weniger Arbeit: Sofern die HK als Herstellungskosten interpretiert werden, liegt der 
Verrechnungspreis bereits vor.

Dazu ein Zahlenbeispiel.

B E I S P I E L :  H K  V E R S U S  P R O D U K T K O S T E N

Dem Beispiel liegen die zwei Artikel A und B zugrunde. In die Herstellungskos-
ten gehen bei beiden Artikeln jeweils 80.000 EUR Strukturkosten der Ferti-
gung (vereinfachend auf Hallenkosten beschränkt) ein. Die Absatzmenge von 
A beträgt 500, die von B 2.000 Stück. Mit den unten dargestellten Absatzmen-
gen und Produktkosten folgen daraus die Herstellungskosten in Höhe von 
390.000 EUR.826 Um eine rudimentäre Ergebnisrechnung aufbauen zu können, 
werden allgemeine Vertriebs- und Verwaltungskosten von 130.000 unterstellt.

Artikel A Artikel B

Verkaufspreis 310 Verkaufspreis 290

Produktkosten 60 Produktkosten 100

DB I 250 DB I 190

HK des Artikels A je Stk. 220 HK des Artikels B je Stk. 140

Bruttomarge bei A 90 Bruttomarge bei B 150

Abb . 186: Basisdaten zur Frage HK vs. Produktkosten

Sofern im Unternehmen nur die Informationen des externen, gesetzlich vorgeschrie-
benen Rechnungswesens vorliegen, scheint der Fall eindeutig. Die Bruttomarge ist bei 

826 Beispielrechnung für Artikel A: Die Produktkosten errechnen sich als 500 Stk. x 60 Euro/Stk. = 30.000 Euro. 
Die Herstellungskosten betragen also 110.000 Euro. Je Stück ergeben sich damit die HK von 220 Euro.
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Artikel B um 60 EUR pro Stück besser. Die GuV (UKV-Darstellung) würde vereinfacht 
wie folgt aussehen:

Basisfall

UKV-Sicht A B Summe

Absatz 500 2.000 2.500

Umsatz 155.000 580.000 735.000

Herstellungskosten 110.000 280.000 390.000

Bruttoergebnis v. Ums. 45.000 300.000 345.000

Vertrieb und Verw. 130.000

EBIT 215.000

Abb . 187: Information aus dem Umsatzkostenverfahren

Sofern allerdings Informationen aus dem internen Rechnungswesen vorliegen, zeigt 
sich, dass Artikel A deutlich attraktiver ist. Der DB I je Stück ist um 60 EUR besser. Besser 
wäre die Rechnung in Form von Deckungsbeiträgen aufgebaut. In ebenfalls vereinfach-
ter Form und (ausnahmsweise) auf Basis bilanzieller827 Wertansätze ergibt sich zwar der 
gleiche EBIT, aber im Detail eine andere Information als bei der ersten Rechnung:

Basisfall

DB-Sicht A B Summe

Absatz 500 2.000 2.500

Umsatz 155.000 580.000 735.000

Produktkosten 30.000 200.000 230.000

DB I 125.000 380.000 505.000

130.000

DB II 375.000

Fixkosten Halle 160.000

EBIT 215.000

Vertrieb und Verw. 

Abb . 188: Information aus der DB-Rechnung

827 Zum Ansatz kalkulatorischer Werte in der Kalkulation vergleiche ausführlich Dehle, A., Eiselmayer, K. und 
Kleinhietpaß, G.: »Controller Praxis«, Kapitel 4.1.2 bzw. Kapitel 4.3.3, 18. Auflage (2016), Verlag für Control-
lingWissen (VCW) in der Haufe Gruppe.
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Auf dieser Basis wird nun überlegt, wie sich eine Absatzsteigerung um 100 Stück bei A 
bzw. alternativ bei B auswirken würde.

Mehrverkauf von A 

DB-Sicht A B Summe

Absatz 600 2.000 2.600

Umsatz 186.000 580.000 766.000 UKV-Sicht: A B Summe

Produktkosten 36.000 200.000 236.000 Absatz 600 2.000 2.600

DB I 150.000 380.000 Umsatz 186.000 580.000 766.000

Vertrieb und 

Verw.
130.000

Herstellungs-

kosten
116.000 280.000 396.000

DB II 400.000
Bruttoergebnis

 v. Ums.
70.000 300.000 370.000

Fixkosten Halle 160.000 Vertrieb & Verw. 130.000

EBIT 240.000 EBIT 240.000

530.000

Abb . 189: Wirkung einer Absatzsteigerung bei A

Der DB I und das Bruttoergebnis vom Umsatz steigen beide um 25.000 EUR an. Das ist 
aber nur auf Basis von Ist-Kosten so. Sofern jedoch nur Plan-Zahlen vorliegen, würde 
eine Schwäche des gesetzlichen Umsatzkostenverfahrens erkennbar werden. Der 
Absatzanstieg in der DB-Rechnung würde weiterhin zu einer zusätzlichen Marge von 
100 Stk. x 250 EUR/Stk. = 25.000 EUR führen. Im UKV würde sich das Bruttoergebnis 
jedoch nur um 100 Stk. x 150 EUR/Stk. = 15.000 EUR verbessern. Der Grund ist, dass 
die Herstellungskosten anteilige Strukturkosten (hier: Hallenkosten) beinhalten. 
Fälschlicherweise sieht es so aus, als ob die Hallenkosten mit der zusätzlichen Absatz-
menge ebenfalls ansteigen würden. Das UKV zeigt im Plan daher nicht ohne Weiteres 
die richtige Verbesserung des Ergebnisses an. Das geschieht erst dann, wenn auch die 
Herstellungskosten in einer Nebenrechnung in Bezug auf die neue Menge berechnet 
werden.
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Mehrverkauf von B 

DB-Sicht A B Summe      

Absatz 500 2.100 2.600      

Umsatz 155.000 609.000 764.000  UKV-Sicht: A B Summe 

Produktkosten 30.000 210.000 240.000  Absatz 500 2.100 2.600 

DB I 125.000 399.000 524.000 
 

Umsatz 155.000 609.000 764.000 

Vertrieb und

Verw.  
  130.000 

 Herstellungs-

kosten 
110.000 290.000 400.000 

DB II   394.000 
 Bruttoergebnis v. 

Ums.
45.000 319.000 364.000

Fixkosten Halle   160.000  Vertrieb & Verw.   130.000 

EBIT   234.000  EBIT   234.000 

Abb . 190: Wirkung einer Absatzsteigerung bei B

Durch den Mehrverkauf von B steigt das EBIT weniger stark an als beim Mehrverkauf 
von A. Dabei hatte die Bruttomarge auf Basis der gesetzlichen GuV besser ausgesehen. 
Offensichtlich ist der Deckungsbeitrag je Stück aussagekräftiger als das Bruttoer-
gebnis vom Umsatz je Stück . Es ist nicht richtig, Bereitschaftskosten der Periode, also 
Strukturkosten (»Fixkosten«), anteilig auf die gefertigten Stücke zu verteilen. Hallen-
kosten, Abschreibungen sowie die Kosten für Arbeitsvorbereitung, Abteilungsleiter, 
Sekretariat und Bereichscontroller usw. sind keine stückabhängigen Kosten. Die Her-
stellungskosten sind inhaltlich nichts anderes als eine Umlage mit dem Schlüssel 
»Stückzahl« . Man erkennt das sehr deutlich in der funktionalen Gliederung des UKV: 
Es gibt keine Funktion »Fertigung«. Alle in der Fertigung anfallenden Strukturkosten 
werden auf die Stücke verteilt. Diese Grundproblematik teilen sich sowohl die Her-
stellkosten wie auch die Herstellungskosten. Dadurch werden Kosten, die sich nicht 
durch eine Mengenänderung beeinflussen lassen, in Entscheidungsfragen mit einge-
rechnet, obwohl sie nicht entscheidungsrelevant sind. Die gesetzliche GuV verstößt 
damit gegen die Regeln des Decision Accounting .

Für die Steuerung der Abteilungen Marketing und Vertrieb heißt das, dass deren Leiter 
nicht erkennen können, welcher Artikel gefördert werden soll. Dieses Rechenbeispiel 
verdeutlicht sehr anschaulich, warum die getrennte Verrechnung von Grenzkosten einer-
seits und Strukturkosten in einem Block andererseits sinnvoll ist. Damit ist zugleich der 
»Aufbau der Ergebnisrechnung – State of the art« begründet (vgl. Teil C, Kapitel 17.1.3). Die 
Kosten der Leistungserstellung sollten getrennt verrechnet werden: die Strukturkosten en 
bloc und die Grenzkosten mengenabhängig zu Planpreisen (»Standardkosten«).

Wenn ein Controller nach reiflicher Analyse zu dem Ergebnis gelangt, der aus der Ver-
wendung von Herstellungskosten resultierende Fehler sei unter den Bedingungen der 
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Wurde die Leistung e�izient erstellt (interne E�izienz)?

ja nein

Kann die Leistung

am Markt günstiger

zugekau� werden

(externe E�izienz)?

ja

a)

Strategische Bedeutung 

prüfen, ggfs. Outsourcing

b)

E�izienz des Servicecenters 

erhöhen

nein

c)

Idealzustand

(Vermarktungspotenzial)

d)

(unwahrscheinlich; sonst: 

Vermarktungspotenzial und 

weitere E�izienzsteigerungen)

Abb . 200: Zwei Dimensionen der Effizienz unterscheiden

Ganz wichtig ist, dass die Frage der externen Effizienz richtig interpretiert wird . 
Sonst wird nicht richtig gerechnet. Welche Kosten sind für den Vergleich mit dem 
Markt anzusetzen? Die Antwort ist zweigeteilt. Kurzfristig sind viele Kostenpositio-
nen nicht abbaubar. Wenn die internen Kosten weiterbestehen und zugleich die Leis-
tung von außen bezogen wird, entstehen doppelte Kosten. Kurzfristig sind darum die 
Grenzkosten anzusetzen. Langfristig müssen hingegen die reduzierten Selbstkosten 
aus der internen Kalkulation vom internen Kunden verlangt werden.

Der Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Entscheidungen ist aber nur in einer 
Anpassungsphase relevant. Darum konzentrieren wir uns auf die langfristig richtige 
Entscheidung. Zunächst zeigt die Abbildung vier mögliche Fälle. In der Regel verein-
facht sich die Matrix hingegen:

Zu d)

Der wohl unwahrscheinlichste der vier Fälle ist in der Grafik unten rechts dargestellt: 
Das Servicecenter erbringt die Leistung überteuert. Am freien Markt wäre sie noch 
teurer zuzukaufen. Eine solche Marktsituation ist auf freien Märkten kein dauerhaf-
ter Zustand. Die übrigen Marktteilnehmer werden die Leistung langfristig günstiger 
anbeiten. Falls nicht, bestünde für unsere Serviceabteilung die Möglichkeit, intern 
die Kosten zu senken. Das würde im Rahmen einer externen Vermarktung entweder 
unsere Marge verbessern oder einen aggressiven Markteintritt mittels Preiskämpfen 
erlauben.

Für begrenzte Zeit kann diese Situation aufgrund von neuen Fertigungsverfahren oder 
erheblichen Verfahrensverbesserungen insbesondere bei physischen Produkten ein-
treten. Hier besteht evtl. Potenzial für ein neues Geschäftsfeld. Das gilt insbesondere 
dann, wenn die Kostenvorteile geschützt werden können, wie beispielsweise durch 
Patente. Aber diese und alle weiteren Überlegungen betreffen nicht mehr die ILV. Aus 
Sicht von Verrechnungspreisen stellt der Fall eine Ausnahme dar.
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Zu b)

Hier sollte die Höhe einiger Kostenpositionen der Kalkulation überprüft werden. 
Erste Ideen müssen vorhanden sein, denn wie sonst entsteht die Einschätzung, die 
Leistung werde nicht effizient erstellt? Es ist typischerweise so, dass eine rein intern 
verwendete Leistung geringeren Aufwand verursacht. Das gilt insbesondere für physi-
sche Produkte. So durchläuft das interne Produkt aufgrund seiner Natur, nämlich ein 
Vorprodukt zu sein, möglicherweise weniger Arbeitsschritte. So kann z. B. oft auf eine 
Transportverpackung verzichtet werden und manchmal kann die Verpackung ganz 
entfallen. Deshalb führt das Zwischenprodukt zu geringeren Zeiten in der Maschinen-
belegung und zu weniger Aufwand in der Arbeitsvorbereitung. Beispiele wären auch 
in den Bereichen Lager & interne Logistik, Auftragsverarbeitung usw. zu finden. Bei 
Dienstleistungen entfallen aufwendige Angebote, Lasten- und Pflichtenhefte usw. Die 
Abteilungen Marketing und Vertrieb wären hingegen nicht mehr zu betrachten. Sie 
sind gemäß der gemachten Definition der »reduzierten Selbstkosten des Servicecen-
ters« gar nicht mehr in den Zahlen enthalten.

Die Überlegungen zu den Marktpreiskorrekturen gelten erkennbar auch hier . Ein 
vollständig modifizierter Marktpreis soll sicherstellen, dass interne Kunden mindes-
tens so gut gestellt werden wie am freien Markt. Im Regelfall sollte für die konzerneige-
nen Abteilungen ein Vorteil entstehen. Sofern alle unternehmensinternen Spielräume 
genutzt werden, wird der Vorteil des internen Leistungsbezugs aufgezeigt, indem die 
Marge offengelegt wird.830

Das gilt auch für das anteilige Gewinnziel. Diese »interne Marge« ist gar nicht mehr 
in der Kalkulation enthalten. Das Unternehmen orientiert sich am Markterfolg, also 
an der Marge, die mit externen Kunden entsteht. Intern soll überhaupt keine Marge 
erzielt werden. Zumindest nicht, wenn man die Centerkonzeption stringent umsetzt 
(vgl. Teil C, Kapitel 16.3.1).

Wenn all dies berücksichtigt ist  – insbesondere die Effizienzsteigerungen wirksam 
waren – dann sollte die Leistung keinesfalls mehr teurer sein als am externen Markt. 
Dann handelt es sich nicht mehr um Fall b) sondern um Fall c). Haben aber alle Maß-
nahmen nicht ausgereicht und kann die Leistung immer noch günstiger zugekauft 
werden, dann wurde aus dem Fall b) der Fall a).

830 Falls diese Transparenz unerwünscht ist, lässt sich die Marge auf geeignete Weise verschleiern (vgl. Teil D, 
Kapitel 21.2; Abbildung 217).
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